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Bestandteile des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichung M. 1:2000 sowie den textlichen Festsetzungen, 
die in einer separaten Broschüre beigefügt sind.  

Anlagen zum Bebauungsplan sind: 
− die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB mit Umweltbericht 
− der Fachbeitrag Naturschutz (2014) 
− das schalltechnische Gutachten (2007)  
− die Geruchsimmissionsprognose (2000) 
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Ausfertigung: 

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der separaten Planzeichnung und diesen Textfestset-

zungen, wird hiermit ausgefertigt.  

 

Morbach, den ....................  

 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

Unterschrift Dienstsiegel 

Hinweis zur Einordnung des Verfahrens: 
Dieser Bebauungsplan überdeckt in einem kleinen Bereich des bisher rechtskräftigen Bebauungsplans  
‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos-, Teilgebiet 3’. Mit Eintritt der Rechtskraft ersetzt er auf dieser 
Fläche die Bestimmungen des Ursprungsbebauungsplans vollständig. 
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1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS 
BAUGESETZBUCH (BAUGB) 

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1.1 Regelungen zur Schallabstrahlung als Eigenschaft der Betriebe und Anlagen gemäß § 1 
Abs. 4 BauNVO 

Grundsätzliche Bestimmungen 

Vorhaben (Betriebe und Anlagen) sind in den Industriegebieten (GIe) nur zulässig bzw. 
ausnahmsweise zulässig, wenn deren Geräusche die nachfolgend angegebenen Emissi-
onskontingente LEK,i nach DIN 45 691 ‚Geräuschkontigentierung‘ vom Dezember 2006 
in Tabelle 1 - einschließlich der Berücksichtigung der Zusatzkontingente für die Immissi-
onssorte innerhalb der Richtungssektoren gemäß Tabelle 2 - weder tags (06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten.

1
 

2
 

bezogenes Teilgebiet 

Emissionskontingente LEK,i in db(A) 

tags  
(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 
(22:00 bis 06:00 Uhr) 

GIe 2.x 64,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

GIe 3.x 64,0 dB(A) 51,0 dB(A) 

 Tabelle 1: Emissionskontingente 

                                           
1
 Anwendung im Genehmigungsverfahren: 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45 691 ‚Geräuschkon-
tingentierung’ vom Dezember 2006, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j 
im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird zunächst die planungs-
rechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) geprüft. Ein Vorhaben, dem eine ganze Teil-
fläche i zuzuordnen ist, erfüllt die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der nach 
TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz [Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm] vom 26. August 1998) unter Berücksichtigung der Schallausbrei-
tungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel Lr,i der vom Vorhaben 
ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen Immissionsorten j die Bedingung Lr,j ≤ LEK,i + LEK,zus,k - ∆Li,j 
erfüllt. Die Berechnung von ∆Li,j erfolgt nach 4.5, DIN 45 691. Die einem Vorhaben zuzuordnende Fläche 
ist die Grundstücksfläche innerhalb der Baugebiete ohne Flächen mit Pflanzbindung.) 

 Wenn dem Vorhaben nur ein Teil einer Teilfläche zuzuordnen ist, sind die Gleichungen (4) und (6), DIN 
45 691 auf diesen Teil anzuwenden. 

 Sind dem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, gilt statt Gleichung (6) 
Gleichung (7), DIN 45 691, wobei die Summation über die Immissionskontingente aller dieser Teilflächen 
und Teile von Teilflächen erfolgt (Summation). 

2
  Die genannte DIN 45 691 ‚Geräuschkontigentierung‘ vom Dezember 2006 wird bei der Verwaltungsstelle, 

bei der auch der Bebauungsplan nach seiner Rechtskraft eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit gehal-
ten. 
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Ergänzende Regelung für die Richtungssektoren A, B und C 

Für alle Teilgebiete GI 2.x und GI 3.x erhöhen sich die Emissionskontingente LEK,i der Ta-
belle 1 für die in der Planzeichnung eingetragenen Richtungssektoren A bis C - diese ge-
rechnet vom Bezugspunkt im UTM-Koordinatensystem mit dem Rechtswert 363031.750, 
Hochwert 5517991.288 - um die in der nachfolgenden Tabelle 2 angegebenen Zusatz-
kontingente. 

bezogener Rich-
tungssektor von3 bis 

Zusatzkontingent Lek,zus in db(A) 

Zuschlag, tags  Zuschlag, nachts  

A >220° 45° 8 dB(A) 9 dB(A) 

B >45° 150° 4 dB(A) 3 dB(A) 

C >150° 220 0 dB(A) 0 dB(A) 

 Tabelle 2: Bestimmungen zu Richtungssektoren 

Regelung zur flexiblen Handhabung: 

Für Anlagen oder Betriebe kann die Inanspruchnahme von Emissionskontingenten von 
anderen Teilflächen und/oder Teilen davon zugelassen werden, wenn eine erneute Inan-
spruchnahme dieser Emissionskontingente öffentlich-rechtlich ausgeschlossen ist. 

Bagatellregelung:  

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungs-
plans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j

4
 den Immissionsrichtwert nach TA Lärm an den 

maßgeblichen Immissionsorten
5
 um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 

                                           
3
  Die angegebenen Winkel beziehen sich auf 0° = Richtung Norden. 90° entspricht Osten, der Vollkreis hat 

360°. 
4
  Der Beurteilungspegel ist nach der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 unter Berück-
sichtigung der Schallausbreitungsbedingungen zum Zeitpunkt der Genehmigung zu ermitteln. 

5
  Die maßgeblichen Immissionsorte sind die nachfolgend aufgeführten.  

Immissionsort Lagebeschreibung Koordinaten im System UTM 
Rechtswert                       Hochwert 

anzuwendende Gebietsart ge-
mäß BauNVO zur Festlegung 

der Immissionsrichtwerte 
G1-W Gutenthal 363313 5517036 WA 
G2-W Gutenthal 363018 5517219 WA 
G3-W Gutenthal 362807 5517424 WA 
G4a-M Gutenthal 362722 5517506 MI 
G4b-M Gutenthal 362748 5517611 MI 
M5-W Morbach 364386 5518309 WA 
M6-W Morbach 364329 5518436 WA 
M7-W Morbach 364384 5518563 WA 
S8-M Sonnenberg 362951 5518901 MI 

ta 
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1.1.2 Regelungen zur Art der Nutzung gemäß § 9 BauGB 
i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO 

GIe 2.x und GIe 3.x = eingeschränktes Industriegebiet 

Zulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art - ausgenommen Einzelhandelbetriebe -, Lagerhäuser, La-
gerplätze und öffentliche Betriebe. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse  untergeordnet sind.  

2. Ausstellungs- und Verkaufsflächen innerhalb der allgemein zulässigen Vorhaben, so-
fern sie in unmittelbarem betrieblichem Zusammenhang mit der Einrichtung stehen, 
dieser jedoch im Verhältnis zur Gesamtfläche deutlich untergeordnet sind sowie nur 
einen geringen Teil der Geschäftstätigkeit ausmachen.  

3. Tankstellen, die der Eigenversorgung der allgemein zulässigen Vorhaben dienen. 

Nicht zulässig sind: 

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

2. Einzelhandelsbetriebe. 

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG I. V. M. DER HÖHENLAGE DER BAULICHEN 
ANLAGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 16 bis 20 BauNVO sowie § 9 Abs. 3 
BauGB) 

Die Höhe und die Höhenlage der baulichen Anlagen werden bestimmt durch die Festset-
zung der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) über NormalNull (NN) (vgl. Planzeich-
nung). 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude muss mindestens 508 m ü. NN betragen. 

Die Gebäudehöhe wird definiert als die Oberkante des Gebäudes bzw. sonstiger bauli-
cher Anlagen (z.B. Silos) einschließlich aller Konstruktionen des Dachaufbaus. 

Durch betrieblich erforderliche technische Aufbauten wie z.B. Abgas- und Abluftanlagen 
darf die festgesetzte Gebäudehöhe ausnahmsweise überschritten werden. Technische 
Aufbauten dürfen dabei in der Summe ihrer Grundflächen lediglich einen untergeordne-
ten Teil der Grundfläche des Gebäudes ausmachen. 

Soweit die festgesetzte Gebäudehöhe GHmax mit der Kennzeichnung ‚**’ versehen ist, 
dürfen auf 20 % der Fläche des Teilgebietes Einzelbauwerke bis zu einer Höhe von 
540 m ü. NN errichtet werden.  
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1.3 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICK-
LUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Stellplätze, Lager- und Betriebsflächen 

Stellplätze für PKW sowie Lager- und Betriebsflächen, von denen üblicherweise keine 
Verunreinigungen ausgehen, sowie nur zeitweilig genutzte Zufahrten sind in wasserdurch-
lässigen Belagsarten auszuführen, wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge, Rasengittersteinen oder 
Schotterrasen. 

1.4 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUN-
GEN, BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr.25 a BauGB) 

A1 – dichte Gebietseingrünung 

Die Flächen sind dicht mit heimischen und standortgerechten Laubgehölzen zur land-
schaftsgerechten Einbindung des Baugebietes zu bepflanzen. Die Sträucher sind in einer 
Dichte von 0,5 bis 0,8 Stk/m² truppweise in Sorten zusammengefasst zu pflanzen. Min-
destens alle 20 m ist ein Baum erster oder zweiter Ordnung zu pflanzen. Für die Auswahl 
sind die Pflanzlisten im Anhang zu verwenden. Als Mindestqualität ist bei den Sträuchern 
3- bis 4-triebig, 60 bis 80 cm und bei den Bäumen ein Stammumfang von 14 bis 16 cm 
zu gewährleisten. 

Aus den Gründen des Immissionsschutzes dürfen auf den Flächen Geländemodellierun-
gen in Form eines Walles vorgenommen werden. Die voranstehenden Bestimmungen zur 
Bepflanzung bleiben davon unberührt und gelten weiterhin. 

A2 – Übergangszone zum Wald 

Auf den Flächen sind standortgerechte, stufig aufgebaute waldrandartige Gehölzstruktu-
ren als Einbindung des Gewerbeparks nach Norden zum Wald ‚Die Wacken‘ anzulegen.  

Die Pflanzung ist anzulegen in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 11 ‚Hinweise zur Wald-
randgestaltung’

6
 des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt, Forsten und Ver-

braucherschutz (1992). Hier zu verwendende Gehölze sind z.B. Weißdorn (Crataegus 
laevigata), Salweide (Salix capraea), Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avel-
lana), Wildobst, Schwarzer und Roter Holunder (Sambucus nigra, S. racemosa), Eber-
esche (Sorbus aucuparia), Mehlbeere (Sorbus aria), Feldahorn (Acer campestre) etc.  

Die Dichte der Pflanzung hat wie unter A1 vorgegeben zu erfolgen. Bäume erster Ord-
nung sind hier nicht zu verwenden. Als Mindestqualität ist bei den Sträuchern 3-triebig, 
40 bis 60 cm und bei den Bäumen ein Stammumfang von 8 bis 10 cm zu gewährleisten. 

                                           
6
  Das genannte Merkblatt Nr. 11 ‚Hinweise zur Waldrandgestaltung 1990‘ wird bei der Verwaltungsstelle, 

bei der auch der Bebauungsplan nach seiner Rechtskraft eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit gehal-
ten. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄSS LANDESBAUORDNUNG 
(LBauO) 

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN UND VON WERBEANLAGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
7
 

2.1.1 Fassaden 

Für die Farbgebung der Gebäudeaußenwände sind im gesamten Plangebiet neben der 
Materialeigenfarbe grundsätzlich nur blasse Pastelltöne zulässig, die auf der überwiegen-
den Grundlage von Weiß durch Abtönen gewonnenen sind

8
.  

Gebäude, die eine Höhe von 15 m über Gelände überschreiten, müssen im blassen 
blau-grauen Spektrum eingefärbt sein.

9
 

Nicht gestattet sind an Fassaden alle Arten von glänzenden, spiegelnden oder glasierten 
Materialien. Nicht betroffen von diesem Verbot sind grundsätzlich Glaselemente und 
-fassaden, Anlagen, die der aktiven oder passiven Nutzung der Sonnenenergie dienen 
sowie kleinvolumige untergeordnete technische Elemente wie Leitungsstränge. 

2.1.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung innerhalb der Bestimmungen zur Ge-
bäudehöhe und in einer maximalen Eigenhöhe von 1,5 m zulässig. 

Selbständige Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 8,0 m über Gelände nicht überschrei-
ten. 

Lichtwerbungen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind nicht zulässig. 

3 HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN 

1. Zum Artenschutz wird auf die unmittelbar geltenden Bestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG), vornehmlich § 44 'Vorschriften für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten', hingewiesen. U.a. ist die Rodung ei-
nes gehölzbewachsenen Baufeldes ausschließlich in der nach dem BNatSchG dafür 
vorgesehenen Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar des Folgejahres durchzu-
führen. 

                                           
7
  Hinweis: Aufgrund der landschaftlich exponierten Lage können von Seiten der Baugenehmigungsbehörde 

entsprechende Unterlagen zur Gestaltung und Grünordnung gefordert werden (§ 1 Abs. 2 der Landesver-
ordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung-BauuntPrüfVO vom 16. Jun. 1987, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 24. Sep. 2007 (GVBl. S. 197)). 

8
  Hinweis: helle, blasse Farbtöne wie z. B. RAL 1015 (Hellelfenbein) oder RAL 6019 (Weißgrün) 

9
  Hinweis: wie z. B. RAL 5014 (Taubenblau) oder RAL 7038 (Achatgrau) 
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2. Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, dass Kulturdenkmäler entdeckt 
werden, sind der Denkmalfachbehörde rechtzeitig anzuzeigen (§ 21 Abs. 2 des 
Denkmalschutzgesetzes, DSchG). 

3. Zutage kommende Funde (z.B. Mauern, Erdverfärbungen, Ziegel, Scherben, Münzen 
usw.) müssen unverzüglich gemeldet werden (§ 17 DSchG). 

Die Fachbehörde der Archäologischen Denkmalpflege ist jederzeit unter Telefon 
0651/9774-0 (Rheinisches Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1) zu erreichen. 

4. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen.  
Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18 915 bezüglich des Boden-
abtrags und der Oberbodenlagerung. Insbesondere ist der Oberboden zu Beginn al-
ler Erdarbeiten geeignet abzuschieben und einer sinnvollen Folgenutzung, z.B. durch 
Verteilung auf Ackerflächen, zuzuführen. 

5. Sollten bei Baumaßnahmen Abfälle (z. B. Bauschutt, Hausmüll etc.) oder Bodenver-
unreinigungen angetroffen werden oder sich sonstige Hinweise (z. B. geruchliche/ vi-
suelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. 

6. Bei Eingriffen in den Baugrund sind die Anforderungen der Vorschriften gemäß 
DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 sowie DIN EN 1997-1 und -2 zu beachten zu.  

7. Für die Verlegung unterirdischer Elektrizitätsleitungen sind die laut DIN 1998 vorge-
sehenen Trassenräume freizuhalten. 

8. Die Abstände zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind gemäß 
'Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen' der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen bzw. der DVGW Richtlinie 
GW 125 zu berücksichtigen. 

9. Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 'Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen'. 

aufgestellt im Auftrag  
des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos- durch  

  IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG 

Kaiserslautern, im Dezember 2016  1411 tf FzB/be 
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4 ANHANG 

Folgende Gehölzarten sind für die Pflanzungen gemäß der textlichen Festsetzungen zu 
verwenden: 

Bäume I. Ordnung 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Fagus sylvatica - Buche 
Fraxinus excelsior - Esche 
Alnus glutinosa - Schwarzerle 
Acer platanoides - Spitzahorn 

Quercus robur
10

 - Stieleiche 

Quercus petraea
11

 - Traubeneiche 
Tilia cordata - Winterlinde 
Juglans regia - Walnuss 

Bäume II. Ordnung 

Betula pendula - Birke 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Salix caprea - Salweide 
Cerasus (Prunus) avium - Vogelkirsche 
 - Wildobst 

Sträucher 

Viburnum opulus - Gemeiner Schnellball 
Viburnum lantana  - Wolliger Schneeball 
Corylus avellana - Hasel 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Cornus mas  - Kornelkirsche 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Prunus spinosa - Schlehe 
Sambucus racemosa - Traubenholunder 
Sambucus nigra  - Schwarzer Holunder 
Crataegus mongyna - Weißdorn 
Rosa sec. - diverse Wildrosen 

                                           
10

  Hinweis: Bei Verwendung dieser Art sollte die Problematik eines möglichen Befalls durch Eichensplintkäfer 
beachtet werden. 

11
  siehe Fußnote 10 
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Euonymus europea - Pfaffenhütchen 
Salix purpurea - Purpurweide 
Rhamnus frangula - Faulbaum 

Obstbaum-Hochstämme 

Apfelsorten:  
Luxemburger Renette, Bismarckapfel, Renette, Danziger Kantapfel, Winterrambour, Winter-
Goldparmäne, Rheinischer Bohnapfel, Jakob Lebel 
Birnensorten:  
Blumenbachs Butterbirne, Köstliche von Charneau, Sivenicher Mostbirne, Clapps Liebling, Gute 
Graue, Schweizer Wasserbirne 
Kirschsorten:  
Hedelfinger, Schattenmorelle, Schneiders späte Knorpelkirsche 
sonstige geeignete Obstbäume:  
Hauszwetschge, Wagenheims Frühzwetschge 

Fassadenbegrünung (Empfehlung) 

Polygonum aubertii - Knöterich 
Clematis vitalba - Waldrebe 
Vitis vinifera - Wein 
Lonicera henrii  - Immergrünes Geißblatt 
Hedera helix  - Efeu 
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1 ZIEL UND EINORDNUNG DER PLANUNG 
Mit der Änderung des Bebauungsplans beabsichtigt der Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mo-
sel -HuMos-, weitere Flächen für die sinnvolle Erweiterung des Industriestandorts bereit zu stellen.  

Der jetzt neu hinzukommende Teil war bereits Bestandteil des Aufstellungsverfahrens zum Teilgebiet 3 
bis zur 1. Offenlage einschließlich, wurde aber damals nach der Entwurfsfassung wegen verschiedener 
Planungserschwernisse heraus genommen. 

Der Zweckverband ist Träger des gleichnamigen Gewerbeparks im Gebiet der Gemeinde Morbach. 
Mitglieder sind die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Thalfang am Erbeskopf sowie die Gemein-
de Morbach. Der Standort wurde Mitte der 1990er Jahre als interkommunale Kooperation installiert.  

Die vorgesehene Arrondierung soll einem großen gebietsansässigen Papier- und Kunststoffverarbei-
ter die weitere Ausdehnung am Standort ermöglichen. Der Betrieb hat die feste Absicht hierzu be-
kundet und konkrete Planungen vorgelegt. 

In seiner Sitzung vom 26. Mai 2014 hat die Zweckverbandsversammlung die Einleitung des 
1. förmlichen Änderungsverfahrens beschlossen. 

2 LAGE UND BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 
Der Bebauungsplan schließt nordöstlich an das bestehende Teilgebiet 3 des Gewerbeparks Huns-
rück-Mosel -HuMos- an und überdeckt dieses im Randbereich.  

Topografisch gesehen handelt es sich um einen Nordosthang. Damit ist eine Sichtbarkeit der Fläche 
von Norden von Morbach her gegeben.                                                                                       

Luftaufnahme mit Abgrenzung des Geltungsbereichs. Das dargestellte Teilgebiet 2 ist Vorratsfläche für eine eventuelle 
künftige Erweiterung. Quelle: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (2014) Luftbild, oh-
ne Maßstab, Koblenz.    

 

Teilgebiet 2 

    (Option) 

Teilgebiet 1 

Teilgebiet 3 
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Der östliche Teil des Geltungsbereichs wird bisher landwirtschaftlich genutzt, der westliche Teil wurde 
im Rahmen des bestehenden Bebauungsplanes bereits als Betriebsgelände planiert.  

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt rund 10 ha. Die genaue räumliche Abgrenzung des Be-
bauungsplanes ergibt sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:2.000. 

3 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN  

3.1 AUSSAGEN DER REGIONALPLANUNG 

Gemäß des derzeit gültigen Regionalen Raumordnungsplans, hier insbesondere in der Teilfort-
schreibung ‚Gewerbliche Wirtschaft’ von 1995, ist das Plangebiet als regional bedeutsamer Ge-
werbe- und Industriestandort ausgewiesen. Konkret wird der Planbereich sowohl als Vorrang- als 
auch als Vorbehaltsbereich für die gewerbliche Wirtschaft gekennzeichnet. Teilbereiche sind als 
landwirtschaftliche Vorbehalts-/Vorranggebiete bzw. als Vorranggebiet für den Ressourcenschutz 
(Schwerpunkt Boden) dargestellt.  

In der landesplanerischen Stellungnahme, die zu Beginn der Planung des Teilgebiets 3 im Jahr 2006 
zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach1 eingeholt wurde, wurde die geplante Nutzung 
zu gewerblichen Zwecken in der summarischen Bewertung unter Beachtung bestimmter Randbedin-
gungen und Hinweise als mit den Erfordernissen der Raum- und Landesplanung vereinbar einge-
stuft. Die jetzt ergänzend überplante Fläche war bereits Gegenstand dieser Beurteilung. 

Der in der Aufstellung befindliche Regionalplan sieht für einen kleinen Bereich im Süden des Gel-
tungsbereiches ein Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe vor. Für das übrige Plangebiet werden 
keine inhaltlichen Aussagen getroffen (Entwurf, Stand Januar 2014). 

3.2 DARSTELLUNGEN IM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans zum Teilgebiet 3 war der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Morbach entsprechend geändert und gewerbliche Bauflächen sowie Flächen für den 
Ausgleich dargestellt worden. 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans soll die bauliche Nutzung allerdings weiter nach Nordos-
ten fortgeführt werden. Zur Herstellung der Übereinstimmung des künftigen Bebauungsplans mit 
dem Flächennutzungsplan hat die Trägerin der Flächennutzungsplanung - die Gemeinde Mor-
bach - im Parallelverfahren eine weitere Änderung auf den Weg gebracht.2  

                                           
1
  Landesplanerische Stellungnahme gemäß § 20 Landesplanungsgesetz (LPlG): Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Morbach im Bereich ‘Gewerbepark Hunsrück-Mosel – HuMos- Teilgebiet 3’, Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich, 20. Juli 2006 

2
  2. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel –HuMos- Teilgebiet 3, Ge-

meinde Morbach 
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Auszug dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan einschließlich der jetzt vorgesehenen 2. Änderung. 
Datengrundlage Karte: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rhein-
land-Pfalz. 

In der landesplanerischen Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung gemäß § 20 Landes-
planungsgesetz von 2006,3 die auch den Bereich der vorgesehenen Änderung einschließt, wurde die 
Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Regional- und Landesplanung festgestellt. Gleichzeitig wur-
den absehbare Konflikte, u.a. zu den Belangen des Landschaftsbildes und des Arten- und Bio-
topschutzes aufgezeigt, zu denen im Rahmen der anhängigen Verfahren geeignete Handlungsweisen 
und Lösungen gefunden werden müssen. 

Weiterhin wurde in der Landesplanerischen Stellungnahme erwogen, inwieweit die Eingriffe in die 
Belange der Landwirtschaft verträglich mit den Zielformulierungen der Regional- und Landesplanung 
sind. In der zusammenfassenden Wertung der Landesplanerischen Stellungnahme wurde u.a. wegen 
der Besitzverhältnisse –die Erweiterungsflächen sind bereits vollständig im Eigentum des ansied-
lungswilligen Unternehmens- und wegen der damaligen Stellung von Ersatzflächen an den haupt-
sächlich betroffenen Landwirt (in der Größenordnung von 8 ha) sowie wegen der Einvernehmlichkeit 
der gefundenen Lösung keine wesentliche Beeinträchtigung der Landwirtschaft durch das Vorhaben 
gesehen. Zur Wahrung der Interessen der Landwirtschaft sollte in den Offenlandbereichen, die aus 
Gründen des landespflegerischen Ausgleichs an den Gebietsrändern angelegt bzw. erhalten wer-
den, eine Nutzung als Grünland weiterhin möglich sein. 

Auch in der zusammenfassenden Bewertung der landesplanerischen Stellungnahme wurde eine we-
sentliche Beeinträchtigung der Landwirtschaft durch das Vorhaben als nicht mehr gegeben angese-
hen. 

Die Planungsträger Gemeinde Morbach und Zweckverband Hunsrück-Mosel –HuMos- gehen nach 
den Kenntnissen aus den Verfahrens zum Teilgebiet 3 und den dort gefundenen Lösungen von guten 

                                           
3
  Siehe Fußnote 1 
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Chancen zur Abarbeitung der beachtlichen Belange aus, so dass eine Entwicklung des Bebauungs-
plans gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan erreichbar er-
scheint. 

4 GRUNDZÜGE UND AUSWIRKUNGEN DER BEBAUUNGSPLANUNG 

4.1 EINORDNUNG DER 1. ÄNDERUNG 

Zu Beginn der Planung zum Teilgebiet 3 im Jahr 2006 war vorgesehen, den gesamten Bereich west-
lich der Teilgebiete 1 und 2, beginnend an der K 100 bei Gutenthal bis zum Hauptwirtschaftsweg 
im Nordosten im Bereich ‚Braunebruch‘, für industrielle Zwecke bereit zu stellen – vgl. hierzu die 
nachstehende linke Darstellung ‚Bebauungsplan zum Teilgebiet 3, Entwurfsfassung‘.  

Wegen verschiedener Planungshindernisse wurde das Plangebiet ab der 2. Entwurfsfassung im 
Nordosten zurück genommen und in dieser verkleinerten Form zur Rechtskraft gebracht – vgl. hierzu 
die nachstehende rechte Darstellung ‚Bebauungsplan zum Teilgebiet 3, Fassung zur Bekanntma-
chung‘. Die jetzige 1. Änderung ist blau gekennzeichnet. 

Damit wird deutlich, dass die vorliegende 1. Änderung die ursprünglichen Entwicklungsvorstellungen 
des Zweckverbandes aufgreift und inhaltlich gleichlautend fortführt. Entsprechend können bereits 
früher erarbeitete Ansätze und Fachbeiträge übernommen werden. Sie sind lediglich nach Erforder-
nis zu aktualisieren und ggf. graduell anzupassen. 

 

 

 
‚Bebauungsplan zum Teilgebiet 3, Entwurfsfassung, Aus-
zug, Stand Oktober 2007 

 Bebauungsplan zum Teilgebiet 3, Fassung zur Bekannt-
machung, Auszug, Stand August 2010 

4.2 BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSSTRUKTUR 

4.2.1 Art der Nutzung 

Der Änderungsbebauungsplan sieht wie im übrigen Teilgebiet 3 die Ausweisung eines Industriege-
bietes nach § 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor. Über die Steuerungsmöglichkeiten des 
§ 1 BauNVO erfolgt die Anpassung an die konkreten Entwicklungsüberlegungen und die Standorter-
fordernisse. 

Geltungsbereich  
der 1. Änderung 
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Konsequent wird auf die Erfordernisse einer großflächigen Industrieansiedlung im produzierenden 
Sektor abgestellt. Auf Zulässigkeiten jenseits von Gewerbebetrieben wird weitgehend verzichtet. Vor 
allem der in jüngerer Zeit immer kritisch betrachtete Einzelhandel wird klarstellend komplett ausge-
schlossen. Lediglich Ausstellungs- und Verkaufsräume der allgemein zulässigen Vorhaben werden für 
Präsentationszwecke und ggf. im Sinne eines Werksverkaufs ermöglicht.  

Für Tankstellen kann sich aus dem betrieblichen Zusammenhang eine Erforderlichkeit ergeben. 
Deshalb wird diese Möglichkeit offen gehalten. Daneben sind Betriebswohnungen nach den übli-
chen Kriterien für Industriegebiete ausnahmsweise zulässig. 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke werden im gesamten Plange-
biet ausgeschlossen. Auch dies erfolgt mit dem Ziel der Sicherung von Flächen für die beabsichtigte 
industrielle Nutzung. Außerdem sollen so auch potenzielle Konflikte in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu industriellen Anlagen vermieden werden.  

Die einzelnen Teile des festgesetzten Industriegebietes werden zusätzlich gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO 
nach ‚der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften’ un-
ter den Gesichtspunkten des vorbeugenden Immissionsschutzes gegliedert. Das angewandte Instru-
ment ist die Kontingentierung der Schallabstrahlung der Betriebe und Anlagen. Auf die Herleitung 
und Wirkung wird im Kapitel ‚Immissionsschutz’ näher eingegangen – siehe Punkt 4.5.1 ab Sei-
te 13. 

4.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe baulicher 
Anlagen bestimmt. Die GRZ wird mit 0,7 unter dem möglichen Höchstwert der Baunutzungsverord-
nung für Industrie- und Gewerbegebiete festgesetzt. Damit wird die Möglichkeit zur Überstellung des 
Gebietes mit Gebäuden, gegenüber dem Ursprungsplan, leicht erhöht. In diesem Bereich ist eine 
dichtere Bebauung, u.a. aus betriebstechnischen Gründen erforderlich. Befestigte Freiflächen wer-
den hier nur untergeordnet vorhanden sein. Negative städtebauliche Auswirkungen sind dabei nicht 
zu befürchten. Die zulässige Gesamtversiegelung bleibt gleich. 

Aufgrund der gegebenen topografischen Verhältnisse und des Erfordernisses, die künftigen Flächen 
mit möglichst geringen Niveauunterschieden an den Nordteil des Teilgebietes 1 und den Westteil 
des Teilgebiets 3 anzuschließen, ist seitens des Investors die Schaffung einer durchgängigen Höhe 
vorgesehen. Die Oberkante des fertigen Geländes wird voraussichtlich bei 508 m über NormalNull 
(ü. NN) liegen. Dieser Wert wird nach verschiedenen Prüfungen, u.a. hinsichtlich der Wirkungen auf 
Landschaftsbild und Umgebung sowie auf die Eingriffe in das Gelände als vertretbares Maß einer-
seits und nachvollziehbares und dringendes betriebliches Interesse andererseits aufgegriffen und als 
Mindestmaß der Erdgeschossfußbodenhöhe fixiert. Die weiteren Maße der Gebäudehöhen sind hie-
rauf bezogen. Die Höhenentwicklung wird über die maximale Höhe der baulichen Anlagen 
(GHmax) geregelt. Im Regelfall ist ein Maß von 15 m festgesetzt. Dies ermöglicht übliche industrielle 
Hallen und Bauten, wie sie auch im Teilgebiet 1 und Teilgebiet 3 entstanden sind. Darüber hinaus 
werden aufgrund von absehbaren bzw. konkret formulierten betrieblichen Erfordernissen zwei Stufen 
der Überschreitung vorgesehen: 

• im Süden dieses Gebietes auf einer Teilfläche Höhen bis 553 m ü. NN  

• auf prozentualen Teilflächen innerhalb von Baugebieten bis 540 m ü. NN 

Die Höhen bis 553 m ü. NN ergaben sich aus der Planung der ansiedlungswilligen Firma für ein 
Hochregallager. Dieses ist, wie glaubhaft belegt wurde, wesentlicher Teil der Betriebserweiterung 
und daher nicht verzichtbar und auch aus technologischen Gründen nicht in geringerer Höhe reali-
sierbar. Die maximale Höhe von 553 m ü. NN korrespondiert mit der Höhenentwicklung in Teilge-
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biet 1. Dort ist im zentralen Bereich, inzwischen durch Hochregallager genutzt, eine Bebauung bis zu 
550 m ü. NN zulässig.  

Vorlaufende Abstimmungen zwischen dem Zweckverband und der Firma im Zuge der Erstplanung 
zum Teilgebiet 3 richteten sich bereits darauf, in vergleichender Bewertung von Alternativen einen 
Standort für das Hochregallager mit möglichst geringer Wirkung im Landschaftsraum und auf be-
nachbarte Ortslagen zu finden. Die damals ermittelte Lage war zwar unbestreitbar exponiert, jedoch 
besser vertretbar, da die Wahrnehmung aus bewohnten Bereichen oder häufig von Menschen be-
suchten Zonen mit deutlicher Distanz erfolgt. Mit der jetzt vorgesehenen Erweiterung sind in Richtung 
Morbach dem Hochregallager niedrige Gebäude vorgelagert, sodass sich eine gewisse Abtreppung 
der Bauhöhe ergibt. 

Mit der Überschreitungsmöglichkeit bis 540 m ü. NN in den Teilflächen GIe 2.1 und 3.1 sollen Ge-
bäude oder Bauteile begrenzten Ausmaßes ermöglicht werden, die funktionsbedingt eine größere 
Höhe als die sonst zulässigen 15 m benötigen. Dies können z. B. Silos, Pumpenhäuser oder Um-
wälzeinrichtungen sein. 

4.2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Auf die Festsetzung einer Bauweise wurde verzichtet, da sich die künftigen Erfordernisse wegen der 
möglichen Vielgestaltigkeit der geplanten Nutzung nicht sinnvoll absehen lassen. Ebenso wird dort 
kein städtebauliches Steuerungserfordernis gesehen. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch die Lage 
der Baugrenzen festgelegt. Im Plangebiet wird das Baufenster bewusst großzügig zusammenhängend 
zugeschnitten, um so für die Neuansiedlung einen ausreichend großen Gestaltungsspielraum zu er-
möglichen. Unter Beachtung der sonstigen Festsetzungen ist hier eine freie Anordnung der Gebäude 
auf den Grundstücken möglich.  

4.2.4 Gestaltung der baulichen Anlagen 

In Fortführung des Planungsansatzes zum Teilgebiet 1 sowie zum Teilgebiet 3 werden gestalterische 
Vorgaben lediglich für das äußere Erscheinungsbild baulicher Anlagen hinsichtlich der Oberflächen 
und rahmensetzend für Werbeanlagen getroffen. 

Zur Minderung der Fernwirkung wird als Maßnahme an den Baukörpern, also im Gebiet selbst, eine 
Farbgebung im blau-grauen Spektrum für Gebäude vorgegeben, die höher als 15 m sind. Dies baut 
einerseits auf wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen auf, nach denen diese Farbgebung Dis-
tanz signalisiert. Andererseits ist aus der Bauphase der bestehenden Hochregallager bekannt, dass 
diese, als sie zeitweilig mit grauen Konstruktionsteilen bedeckt waren, von vielen Betrachtern als re-
lativ unauffällig bewertet wurden. Daneben sind niedrige Gebäude in anderen Farben zulässig, so-
weit es sich um blasse Töne handelt. Zur Verdeutlichung der textlichen Vorgaben sind jeweils zwei 
RAL-Farben als Beispiel genannt. 

Spiegelnde und glänzende Oberflächen werden ebenfalls unter dem Aspekt der Auffälligkeit und 
damit der Fernwirkung ausgeschlossen. Hinzunehmen ist der Effekt bei Verglasungen und aufgrund 
von Klimaschutzüberlegungen bei der Verwendung von Anlagen zur Nutzung der Solarenergie. 

Werbeanlagen werden in ihrer Größe und nach ihrer Art soweit begrenzt, dass keine überdimensio-
nalen Größen und störende Lichteffekte zu erwarten sind. 
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4.3 VERKEHRSERSCHLIESSUNG 

Äußere Verkehrserschließung 

Für den Gesamtstandort des Gewerbeparks ‚HuMos’ besteht im Osten bereits ein eigener Anschluss 
an die Hunsrückhöhenstraße (B 327). Dieser ist entsprechend ausgelegt, um auch die Verkehre der 
weiteren Gebietsentwicklung aufzunehmen.  

Nach Aussagen des Landesbetriebs Mobilität in Trier (LBM) ist der dreispurige Ausbau der B 327 
zwischen Odert und der Einmündung der B 269 einschließlich des Anschlusses an den Gewerbepark 
HuMos in Planung. Ebenso wird die kreuzungsfreie Verbindung der B 269 an die B 327 vorbereitet. 
Mittelfristig wäre dann auch der Gewerbepark ohne Linksabbiege- bzw. –einbiegeverkehre erreich-
bar.  

Innere Verkehrserschließung 

Das Baufeld der 1. Änderung stellt lediglich eine Erweiterung und Arrondierung zum Teilgebiet 3 
dar. Entsprechend kann die Zufahrt intern über die angrenzenden Industrieflächen stattfinden. Eine 
eigene Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist nicht erforderlich. 

Landwirtschaftlicher und sonstiger Verkehr 

Mit der Planung zum Teilgebiet 3 wurde der Verlauf des so genannten ‚Heiligenwegs’ von Gutenthal 
nach Morbach unterbrochen. Wegen seiner Bedeutung für den landwirtschaftlichen Verkehr und 
auch als Wanderweg wurde eine alternative Führung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und auch 
der Wanderer im Norden um das Gebiet herum festgelegt.  

Soweit diese Verkehrsführung im Geltungsbereich der 1. Änderung liegt, wird sie zeichnerisch über-
nommen. 

4.4 UMWELT UND NATUR 

4.4.1 Landespflegerische Belange und Schutzgebiete  

Grundsätzliches 

Die Belange von Natur und Umwelt wurden bereits zum Teilgebiet 3 in dem parallel erarbeiteten 
Fachbeitrag Naturschutz ausführlich untersucht und gewürdigt. Dieser wurde für die 1. Änderung 
durchgesehen und nach Notwendigkeit anpasst und fortgeschrieben.4 Der Fachbeitrag Naturschutz 
wurde in den Bebauungsplan eingearbeitet. Er bildet insbesondere die wesentliche Grundlage für 
den Umweltbericht. 

Aus der Einschätzung der örtlichen Situation besteht für die Mehrzahl der Umweltpotenziale eine ge-
ringe bis mittlere Empfindlichkeit. Gleichwohl ist grundsätzlich durch das geplante Baugebiet von 
deutlichen Eingriffen, vor allem in das Landschaftsbild, auszugehen. 

Artenschutz 

FFH- oder Vogelschutzgebiete werden durch die Planung nicht erkennbar betroffen. 

                                           
4
  Gemeindeverwaltung Morbach: Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel - 

HuMos - Teilgebiet 3 – 1. Änderung’, Morbach, im Juli 2014 
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Bezugnehmend auf den Stellenwert avifaunistischer Belange bei der Planung zum Teilgebiet 1 wurde 
zu diesem Aspekt bereits im Vorfeld der Ausweisung des Teilgebietes 3 eine vertiefte Begutachtung5 
durchgeführt. Diese schloss den Bereich der 1. Änderung mit ein. Daraus ergibt sich eine nur be-
grenzte Relevanz des Gebietes. Prägend sind Offenlandarten wie Feldlerche und Wachtel. Hinzu 
kommt die Betroffenheit des Nahrungsbiotops eines Mäusebussardpaares. Der Gutachter empfiehlt 
Kompensationsmaßnahmen auf nahegelegenen Agrarflächen.  

Integriert in den Fachbeitrag Naturschutz fand eine artenschutzrechtliche Vorprüfung statt. Betrachtet 
wurden die Arten, bei denen ein Vorkommen im umgebenden Landschaftsraum gesichert oder po-
tenziell gegeben ist. Dann wurde im Wesentlichen anhand der Beschaffenheit des Plangebiets im 
Vergleich mit den Lebensraumanforderungen der Arten abgeglichen, ob ein Vorkommen zu erwar-
ten ist. 6 Anhaltspunkte für die Betroffenheit streng geschützter Arten ergaben sich nicht. 

Konzentrationsprinzip bei der Standortwahl 

Grundsätzlich bestehen durch die vorhandenen Teilgebiete 1 und 3 des Gewerbeparks bereits hohe 
Vorbelastungen, insbesondere für das Landschaftsbild. Nach dem Konzentrationsprinzip ist eine wei-
tere Belastung an dieser Stelle grundsätzlich der Inanspruchnahme einer unbeeinträchtigten Fläche 
vorzuziehen. Zu würdigen ist in dem Zusammenhang die Bewertung als regional bedeutender 
Standort der Gewerbeentwicklung wie auch das Fehlen von realistischen Alternativen, da es sich bei 
dem Planungsanlass um eine Betriebserweiterung in zwingender funktionaler Verflechtung zu beste-
henden Anlagen handelt. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsansätze 

Aus der landespflegerischen Bewertung wurden im Fachbeitrag Zielvorstellungen einschließlich von 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen zur Übernahme in die Bebauungs-
planung entwickelt.  

Als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, mit denen einzelne Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft in ihrer Intensität und Reichweite vermindert werden können, sind benannt: 

• Erhalt schutzwürdiger Biotopflächen östlich des Plangebietes 
• Optimierung der Regenwasserversickerung 
• dichte Einbindung des Baugebietes mit Laubgehölzen 
• schonender Umgang mit dem Boden während der Bautätigkeit 

Verbleibende Beeinträchtigungen, die durch weitere landespflegerische Maßnahmen zu kompensie-
ren sind, sind vor allem 

• der Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung auf ca. 2,53 ha,  
• auf dieser Fläche ein Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere,  
• eine Verringerung der Grundwasserneubildungseignung, 
• die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Auftrag von Boden, Verdichtung auf 

1,66 ha (Böschung),  

                                           
5
  ÖSTLAP/Martin Schorr: Beurteilung der Empfindlichkeit der Avifauna des für die Erweiterung des interkommuna-

len Gewerbegebietes HuMos vorgesehenen Bereiches nordöstlich von Gutenthal, Gutachten im Auftrag des 
Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel, Morbach, Zerr, im Juli 2006 

6
  vgl. Fachbeitrag Naturschutz …, Kapitel 3.5 Tiere und Pflanzen 
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• die Überbauung der bestehenden bepflanzten Böschung in einer Größe von 0,92 ha (bisher 
Baufläche mit Pflanzverpflichtung), 

• Beeinträchtigung des Mikroklimas durch zusätzliche Versiegelung, 
• eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplante Erweiterung, allerdings nur in 

geringfügigem Umfang wegen der sehr hohen Vorbelastung. 

Die Umsetzung der geplanten landespflegerischen Maßnahmen ordnet sich ein in die Gesamtent-
wicklung des Standortes ‚HuMos‘: 

Von den Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen findet die Eingrünung innerhalb des Plan-
gebietes statt und ist entsprechend als zeichnerische und textliche Festsetzung zu Flächen und Qua-
litäten enthalten. Zum schonenden Umgang mit dem Boden wird in den Festsetzungen auf § 202 
des Baugesetzbuches verwiesen. Die Optimierung der Regenwasserversickerung und der Erhalt öst-
lich gelegener Biotopflächen wurde bereits mit dem Bebauungsplan zum Teilgebiet 3 gesichert und 
im Zuge der Realisierung abgearbeitet. 

Bei der Planung zum Teilgebiet 3 wurden die landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen trotz 
der Rücknahme der überbaubaren Fläche im Verfahren um fast 3 ha in ihrer Größe weitgehend be-
lassen. Das beruhte auf der Einschätzung, dass die Eingriffe in das Landschaftsbild trotz der Plan-
gebietsverkleinerung in ihrer Wirkung in etwa gleich bleiben würden. Daraus ergab sich die Folge, 
dass Eingriffe in Boden und Grundwasser deutlich überkompensiert wurden. Im Umkehrschluss ist 
jetzt davon auszugehen, dass der Eingriff in das Landschaftsbild durch die Erweiterung auf die Flä-
che des alten Plangebietes nicht relevant zunimmt. 

Im Bebauungsplan zum Teilgebiet 3 ergab sich die folgende Gegenüberstellung von Eingriff und 
Ausgleich zum Schutzgut Boden: 

Eingriff Kompensation 

20,9 ha überbaubare Fläche  
4 ha verdichtete Fläche 

25,02 ha Kompensationsfläche 

8 ha Versickerungsfläche 8 ha Bepflanzung / Extensivgrünland 

Neben diesen Kompensationsansätzen wurden weitere Maßnahmen für das Landschaftsbild und den 
vorsorglichen Schutz des Oberflächenwassers und des Quellbereichs mit insgesamt 2,5 ha ausge-
wiesen.7  

Die aufgeführten Maßnahmen haben auch einen positiven Einfluss auf die Bodenfunktionen und das 
Grundwasser, so dass sie bei der vorliegenden Planung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes zum 
Teilgebiet 3 für die Kompensation zum Schutzgut Boden angerechnet werden.8 Weitergehende Maß-
nahmen werden daher nicht vorgesehen.  

                                           
7
  Bestimmte Teile (Böschungsbepflanzung und wegbegleitende Baumreihe) werden hier wegen Zurechnung zu an-

deren Eingriffen bzw. wegen begrenzter Wirksamkeit nicht angesetzt, so dass insgesamt 1,09 ha anrechenbar 
verbleiben.  

8
  vgl. die Tabellen ab Seite 40 im Umweltbericht, in denen die Eingriffe den zusätzlichen landespflegerischen Maß-

nahmen, die zur Eingriffsvermeidung oder zum Ausgleich erforderlich werden, gegenübergestellt sind 
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Umgang mit einem § 28-Biotop 

Zu Beginn der Planung zum Teilgebiet 3 war eine Beeinträchtigung des vorhandenen § 28-Biotops9 
trotz vorgesehener Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht mit Sicherheit auszuschlie-
ßen. Deshalb wurde frühzeitig eine Befreiung von den Bestimmungen des Landesnaturschutzgesetzes 
beantragt. Die Obere Naturschutzbehörde hatte die Befreiung mit Datum vom 11. März 2008 er-
teilt, u.a. da eine Prüfung von Alternativstandorten bereits erfolgt war und durch betriebliche Be-
lange sowie durch die bestehende Vorbelastung des Landschaftsbildes keine weiteren Alternativen 
sinnvoll erschienen.  

Um dem Eingreifer eventuell unangemessene Kompensationskosten zu ersparen, wurde ein Monito-
ring der § 28-Fläche in den ersten fünf Jahren nach Baubeginn vorgesehen. Sollte keine Beeinträch-
tigung des Biotops festgestellt werden, würden die vorsorglich durchgeführten Maßnahmen dem 
Ökokonto der Gemeinde gut geschrieben. 

Mit der Planung zum Teilgebiet 3 – 1. Änderung ergibt sich rechtlich keine geänderte Situation, da 
der Befreiungsantrag bereits eine bauliche Nutzung der jetzt überplanten Flächen vorsah. Die kon-
krete Überschüttung von Flächen im Einzugsbereich des Biotops wird aber erst in Realisierung der 
1. Änderung erfolgen. Deshalb bleiben die vorsorglichen Ausgleichsmaßnahmen bestehen: 

Der Monitoringansatz wird für weitere fünf Jahre ab dem Baubeginn fortgeführt und danach, wie 
oben dargelegt, entschieden. Demnach ist im Zeitraum von 5 Jahren ab dem Baubeginn regelmä-
ßig zweimal im Jahr eine Begehung durchzuführen. 

Landschaftsbild 

In der Vorbereitung des Teilgebietes 3 war absehbar, dass die ausgeprägte Höhenentwicklung der 
künftigen Bebauung, wie im Teilgebiet 1, starke Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
haben würde. 

Deshalb wurden fachliche Überlegungen angestellt und intensive Diskussionen mit der ansiedlungs-
willigen Firma geführt, jeweils mit dem Ziel, die Eingriffe zu minimieren. Im Ergebnis wurden in Ab-
wägung zu belegten und gewichtigen betrieblichen Erfordernissen verschiedene Maßnahmen und 
Ansätze in der Planung verankert: 

• Festlegung eines Höhenniveaus für die bebaubaren Flächen (508 m ü. NN) als Kompromiss 
aus verschiedenen Anforderungen wie dem Umfang der Geländeveränderungen, der Expo-
niertheit in der Landschaft und auch den Anbindungsmöglichkeiten zu bestehenden Betriebs-
flächen 

• Höhenstaffelung der Bebauung durch die Vorgabe maximaler Bauhöhen; dabei sind höchs-
ten Gebäude am weitesten von der Ortslage Gutenthal abgerückt, da hier wegen des stän-
digen Blicks auf die Anlagen die höchste Empfindlichkeit gesehen wird 

• Verpflichtungen zur Begrünung der Gebietsaußenränder und insbesondere der Böschungen 

Darüber hinaus ist auf die Vielzahl der wegbegleitenden und sichtverschattenden bzw. -ablenkenden 
Baumpflanzungen in den Gemarkungen Hunolstein, Weiperath, Rapperath, Morbach, Gutenthal 
und Odert zu verweisen.10 Diese resultieren aus Kompensationsmaßnahmen zu HuMos, Teilgebiet 1, 
sowie aus Maßnahmen der Bodenordnung. Es handelt sich dabei um Baumreihen, Hecken, Feldge-
hölze sowie Gebüsch- und Waldflächen. Die Maßnahmen werden, da es noch relativ junge Be-

                                           
9
  damals § 28 nach Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz, jetzt Bundesnaturschutzgesetz § 30 

10
  vgl. die Übersichtskarte mit der Darstellung der sichtverschattenden Gehölze, die im Anhang des Fachbeitrags 

Naturschutz enthalten ist 
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stände sind, in den nächsten Jahren an Wirksamkeit weiter zunehmen. Im Rahmen der vorliegenden 
Planung erscheint es wenig sinnvoll, zusätzlich zu den vorhandenen Elementen, die für das Plange-
biet genauso wie für Teilgebiet 1 wirken, weitere sichtablenkende Pflanzungen zu planen. Dies gilt 
insbesondere, da zum einen die zusätzliche Wirkung verhältnismäßig gering erscheint und zum an-
deren eine stark durch Hecken und Gehölzstreifen strukturierte und gekammerte Landschaft nicht ty-
pisch für die Hunsrückhochflächen ist.  

4.4.2 Umgang mit dem Niederschlagswasser 

Bereits bei der Vorbereitung des Teilgebietes 3 war absehbar, dass die Umsetzung zu großflächigen 
Versiegelungen und dem damit einher gehenden schubartigen Anfall von Niederschlagswasser in 
großen Mengen führen würde. Die Planungsüberlegungen richteten sich darauf, einerseits die Ent-
wässerung technisch störungsfrei zu gewährleisten und andererseits negative Effekte auf den Natur-
haushalt zu vermeiden. Dazu werden folgende Grundsätze verfolgt: 

• Auffangen und Zwischenpufferung des Niederschlagswassers 

• Einrichtung von Retentionsräumen, die auf die Wiederzuführung zum natürlichen Wasserkreis-
lauf zielen, vorrangig durch Versickerung und Verdunstung 

• naturnaher Ausbau der Retentionsräume, ebenso der Zuleitung, soweit sie außerhalb der Bau-
flächen liegen 

• bei eventueller weiterer Ableitung Zuführung zu den durch die angetroffene Topographie vor-
gegebenen Vorflutern11 

Konkret wurden sowohl im 
Südwesten des Teilgebie-
tes 3 randlich zu den 
überbaubaren Flächen in 
der anschließenden 
Grünzone sowie in der 
nordöstlichen Nachbar-
schaft des Plangebietes 
naturnahe Retentionsbe-
cken angelegt, die die 
Funktion der Rückhaltung, 
Versickerung und Verduns-
tung haben. Mit diesen 
Maßnahmen sollten die 
Veränderungen des heuti-
gen natürlichen Wasser-
haushaltes möglichst ge-
ring gehalten werden.  

Die Kapazitäten der nord-
östlich gelegenen Retenti-
onsbecken haben ein ausreichendes Volumen, um auch das Niederschlagswasser aus den hinzu-
kommenden versiegelten Flächen der 1. Änderung aufzunehmen. Entsprechend soll die Ableitung 
dorthin erfolgen. 

                                           
11

  Da die Dimensionierung der Auffangbecken für das 100-jährige Ereignis vorgenommen wird, ist ein Abfluss ent-
sprechend selten zu erwarten. 



Bebauungsplan ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos-,  
Teilgebiet 3 – 1. Änderung’ Begründung 

Fassung zur Bekanntmachung  Dezember 2016 Seite 13 

Emissionskontingentierung für den Gesamtstandort ‚HuMos‘ über 
alle Teilgebiete (Auszug aus den schalltechnischen Untersuchun-
gen von 2007) 

Von herausgehobener landespflegerischer Bedeutung war und ist dabei, für die Feuchtbereiche im 
Nordosten, darunter eine Zone die damals nach § 28 Landesnaturschutzgesetz12 unmittelbar ge-
schützt war, weiterhin die notwendige Wasserzufuhr zu sichern. Obwohl nach den geologischen 
Verhältnissen nur ein geringer bis mittlerer Beitrag des Plangebietes zur Grundwasserneubildung an-
zunehmen ist, sind Veränderungen nicht auszuschließen. Deshalb wurden vorsorglich in räumlicher 
Nähe und geeigneter topographischer Lage Retentionsbecken vorgesehen, die eine Zuführung zum 
Untergrund bewirken und damit einen Beitrag zur Stabilisierung der Grundwasserverhältnisse leisten. 

Näheres wurde in der Entwässerungsplanung13, die parallel zum Bebauungsplan des Teilgebietes 3 
entwickelt wurde, ausgearbeitet. Das Konzept wurde zwischen dem Planer und der zuständigen 
Fachbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Bodenschutz, abgestimmt und von dieser bestätigt. Die Entwässerungseinrichtun-
gen wurden inzwischen errichtet. 

4.5 IMMISSIONSSCHUTZ 

4.5.1 Umgang mit Geräuschen 

Vorgehensweise 

Bereits bei der Planung für das Teilgebiet 1 
des Gewerbeparks HuMos sowie später 
zum Teilgebiet 3 erfolgte eine intensive 
Auseinandersetzung mit Fragen des Schall-
schutzes. Auf der Grundlage von gut-
achterlichen Ausbreitungsrechnungen wur-
den Lärmkontingentierungen in den Be-
bauungsplänen festgesetzt.14 Damit wurde 
für den Standort ‚HuMos‘ differenziert nach 
räumlichen Teilbereichen Emissi-
onsobergrenzen definiert, die für die um-
liegenden schutzwürdigen Gemeindeteile 
die Einhaltung der maßgeblichen Umwelt-
standards sicherstellen. 

Für den ursprünglich angestrebten Flä-
chenzuschnitt des Teilgebietes 3 war unter 
Einschluss der jetzigen Arrondierungsflä-
chen der 1. Änderung eine Begutachtung 

                                           
12

  damals § 28 nach Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz, jetzt § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
13

  Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Thomas-Fuchs: Entwässerungskonzept zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers der Dach- und Verkehrsflächen aus dem Werk II der Firma Papier-Mettler, Morbach im Teilbe-
reich III des Gewerbeparks ‘HuMos’ in den Untergrund, Morbach, im August 2007 

14
  Hinweis: Der Nachweis der Einhaltung der Emissonskontigente muss im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

durchgeführt werden. 
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der künftigen Geräuschsituation durchgeführt worden.15 Sie kann für die 1. Änderung des Teilge-
biets 3 als Grundlage der notwendigen Festsetzungen zum Immissionsschutz herangezogen wer-
den.16 

Die Ursprungsplanung zum Teilgebiet 3 wurde schalltechnisch im Zusammenhang mit den beste-
henden und eventuell künftig hinzukommenden emittierenden Flächen betrachtet, da alle diese Ge-
biete potenziell auf dieselben schutzwürdigen Bereiche – vornehmlich die Ortslagen von Gutenthal 
und Morbach - einwirken.  

Die schalltechnischen Berechnungen hatten gezeigt, dass in dem Teilgebiet 3 eine Nutzung im in-
dustriellen Maßstab nur dann möglich ist, wenn vorher bisher bestehende, verhältnismäßig hohe 
‚Emissionsrechte’ des Teilgebietes 1 reduziert werden. Eine solche Umverteilung war grundsätzlich 
möglich, da im Teilgebiet 1 die vorhandenen Rechte bei weitem nicht ausgenutzt wurden. Dies war 
Ergebnis von detaillierten Analysen einschließlich von Schallmessungen für den Bereich des damali-
gen Werksgeländes der Fa. Mettler. Unter Einbeziehung dieser Randbedingung hatte der Schallgut-
achter zulässige Emissionen gemäß der DIN 45.691 ‚Geräuschkontingentierung’ für das Teilge-
biet 3 entwickelt.  

Die ermittelten Werte waren in den Bebauungsplan zum Teilgebiet 3 von 2010 als Festsetzungen 
eingegangen. Sie haben die Wirkung von Obergrenzen der Schallabstrahlung und müssen von den 
Betrieben und Anlagen eingehalten werden. Dies sichert an den maßgeblichen Immissionsor-
ten - das sind die nächstgelegenen Wohn- und Mischgebiete sowie gleichgestellte Siedlungen – an-
gemessene Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

Für das Industriegebiet lagen die rechnerisch als zulässig ermittelten Schallabstrahlungen tags 
(06.00 bis 22.00 Uhr) im unteren bis mittleren Bereich der für diesen Gebietstyp üblichen Stan-
dards. Die Nachtwerte (22.00 bis 06.00 Uhr) fielen dagegen mit 49 bis 51 dB (A) als Referenz an 
die angetroffene Situation geringer aus als sonst üblich.  

Vor der verbindlichen Festsetzung wollte sich der Zweckverband Gewissheit verschaffen, ob neben 
den Schutzinteressen der Bevölkerung auch die Interessen der gewerblichen Wirtschaft ausreichend 
berücksichtigt werden. Deshalb wurde gemeinsam mit der ansiedlungswilligen Firma eine Hoch-
rechnung der Schallabstrahlung für die geplanten Gebietsnutzung durchgeführt. Im Ergebnis ließ 
sich mit einer geeignet angepassten betrieblichen Konzeption eine angemessene Nutzung innerhalb 
der festgesetzten Grenzen erreichen. Sinnvolle Maßnahmen zur Minderung der Schallabstrahlung 
sind dabei beispielsweise  

                                           
15  isu Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung mbH: Zweckverband Gewerbe-

park HuMos, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für das Teilgebiet 3 und zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans für das Teilgebiet 1, Bitburg, im Oktober 2007 

16
  Für die Reduzierung des Geltungsbereichs der Teilgebietes 3 ab der 2. Entwurfsfassung war eine ergänzende Be-

trachtung durchgeführt worden: isu Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung 
mbH: Ergänzende schalltechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan für das Teilgebiet 3 des Gewerbeparks 
Hunsrück-Mosel –HuMos– hier: Geräuschkontingentierung für einen geänderten Flächenzuschnitt 
(2. Bebauungsplanentwurf, Stand Oktober 2008), Bitburg, im Oktober 2008 

Hierin wurde geprüft, ob eventuell für das verkleinerte Plangebiet eine andere Beurteilung vorzunehmen wäre. 
Das war nicht der Fall, die für die Gesamtfläche des Teilgebietes 3 entwickelte Geräuschkontingentierung konnte 
beibehalten werden. Sie wurde in der Folge für den reduzierten Geltungsbereich festgesetzt.  

Entsprechend kann jetzt für die 1. Änderung auf die Schalltechnische Untersuchung von 2007 zurückgegriffen 
werden. Den Industrieflächen, die nicht mit dem Bebauungsplan zum Teilgebiet 3 ausgewiesen wurden, können 
jetzt die damals vorgesehenen Kontingente zugewiesen werden.  
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• der Einsatz von spezifisch leisen Aggregaten,  
• eine entsprechend schallgedämmte Ausführung der Außenbauteile,  
• die Anordnung der öffenbaren Fenster von stark verlärmten Räumen sowie von Lüftergruppen 

insbesondere zu den Gebäudeseiten, die von Gutenthal und Morbach abgewandt sind,  
• die bevorzugte Nutzung von Fahrtrouten, die durch Gebäude oder Lärmschutzwälle abge-

schirmt sind. 

Mit dem Ziel, der Firma verschiedene Mittel für schalltechnisch optimierte Planungen an die Hand zu 
geben, gestatten die textlichen Festsetzungen die Errichtung von Lärmschutzwällen in Kombination 
mit den randlichen Grünflächen. Bei den schalltechnischen Bedingungen wurden richtungsbezogene 
Zuschläge zu den Lärmkontingenten hinzugefügt. Sie erlauben eine stärkere Schallabstrahlung in 
Richtungen, die weniger schutzwürdig sind. Dies ist vor allem nach Nordwesten gegeben, da dort zu 
beachtende Siedlungen wesentlich weiter entfernt sind als in andere Richtungen. Mit diesem Zusatz 
wurde die Flexibilität bei der Enthaltung der schalltechnischen Vorgaben erhöht. 

Aus städtebaulicher Sicht wurde damit der bestmögliche Ausgleich zwischen betrieblichen Produkti-
onsinteressen und den Schutzinteressen in der Umgebung erreicht. Rechnerische Überschreitungen 
der maßgeblichen Lärmwerte, die sich an einzelnen der betrachteten Immissionsorte ergeben, wur-
den dabei als hinnehmbar bewertet, da sie kleiner als 1 dB sind, also innerhalb der Toleranzgrenze 
liegen, die die TA Lärm17 als vertretbar einstuft. Des Weiteren wurde abwägend bewertet, dass eine 
noch stärkere Reduzierung der festgesetzten Kontingente nicht sinnvoll ist, da sie die Funktionsfähig-
keit des geplanten Industriegebietes grundsätzlich in Frage stellen würde. 

Die voranstehenden Ausführungen gelten für die hier vorliegende 1. Änderung des Teilgebietes 3 
gleichermaßen, da die zugrundeliegende schalltechnische Untersuchung von 2007 weiterhin ver-
wendet werden kann.18  

Planungsrechtliche Umsetzung und Sicherung  

Die Übernahme der ermittelten Emissionskontingente in den Bebauungsplan erfolgte für das Teilge-
biet 3 gemäß § 1 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Vorgabe zu den besonderen Ei-
genschaften der Betriebe und Anlagen in Form von zulässigen Lärmkontingenten als verbindliche 
Obergrenze. Für die 1. Änderung wird in gleicher Weise verfahren. In beiden Plänen ist im Falle neu 
hinzu kommender oder sonstig genehmigungspflichtiger Anlagen die Einhaltung dieser Vorgaben in 
der Regel im Genehmigungsverfahren geeignet nachzuweisen.  

Neben der Herleitung passender Werte waren im Zuge der Planung zum Teilgebiet 3 Fragen der 
Umsetzung zu erwägen. Wie dargelegt setzte die Festlegung der Kontingente im Teilgebiet 3 eine 
vorherige Reduzierung im Teilgebiet 1 voraus. Deshalb hatte der Zweckverband, der auch hier Trä-
ger der Planungshoheit ist, eine parallele Änderung dieses Bebauungsplans vorgenommen. Die dort 
künftig zulässigen Kontingente ergaben sich aus der schalltechnischen Begutachtung, die gleichzeitig 
die Teilgebiete 3 und 1 sowie eine Option für ein mögliches Teilgebiet 2 einbezogen hatte.  

Ergänzend zur Änderung des Bebauungsplans waren damals durch Baugenehmigung bestehende 
Rechte zu beachten. Formal gesehen wäre es nicht auszuschließen gewesen, dass mit einer auf 
Grundlage des damaligen Bebauungsplans im Teilgebiet 1 erteilten Genehmigung im Rahmen des 
Bestandsschutzes ein höheres schalltechnisches Kontingent ausgeschöpft würde als künftig aufgrund 

                                           
17

  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz) vom 26. August 1998 (GMBl. Nr. 26/1998 S. 503) 

18
  vgl. auch Fußnote 16 
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der Änderung des Bebauungsplans zulässig sein würde. Damit würde die geplante Umverlagerung 
von Kontingenten vom Teilgebiet 1 auf das Teilgebiet 3 unterlaufen und es könnte zur Überschrei-
tung schalltechnischer Obergrenzen kommen.  

Zur Verhinderung einer solchen Problematik hatte der Zweckverband einen städtebaulichen Vertrag 
geschlossen, in denen sich die Inhaber von rechtsgültigen Bau- und sonstigen lärmrelevanten Ge-
nehmigungen im Teilgebiet 1 zur Einhaltung der Bestimmungen des geänderten Bebauungsplans 
verpflichteten – ungeachtet eventuell weitergehender Genehmigung. Die faktische Funktionsfähigkeit 
dieses Ansatzes wurde geprüft, indem die damaligen Emissionen und absehbaren künftigen Immissi-
onen der betroffenen Gebiete gutachterlich erfasst wurden. Auf dieser Grundlage wurden die Neu-
festlegung der Kontingentierung für das Teilgebiet 1 vorgenommen. Von der besagten Änderung der 
zulässigen Kontingente wurden die Flächen der bereits ansässigen Firma, die in das Teilgebiet 3 ex-
pandieren wollte, sowie die noch nicht bebauten Flächen im Eigentum des Zweckverbandes erfasst. 
Nicht berührt waren die Flächen im Teilgebiet 1, die von Dritten erworben und bebaut wurden. In 
deren Rechte wurde nicht eingegriffen. 

Detailregelungen 

Die im schalltechnischen Gutachten von 2007 enthaltenen Formulierungsvorschläge für Festsetzun-
gen einschließlich der notwendigen Angaben zu Berechnungsgrundlagen und –methoden werden 
auch in diesen Bebauungsplan der 1. Änderung übernommen.  

Des Weiteren werden auch die Bestimmungen zu einer Bagatellregelung und zum Austausch von 
Kontingenten zwischen Teilflächen integriert. Dadurch wird einerseits der Vollzug erleichtert und an-
derseits der Gestaltungsspielraum der Betriebe verbessert, ohne dass Abweichungen von den Qua-
litätsvorgaben hinsichtlich des Schallschutzes eintreten. 

4.5.2 Betrachtungen zu Gerüchen 

Bei den bisherigen Planungen zu den Teilgebieten 1 und 3 waren mögliche Immissionskonflikte 
durch Gerüche tierhaltender Betriebe zu betrachten. Hierzu liegen aus dem Jahr 2000 gutachterli-
che Untersuchungen zur Geruchsausbreitung vor.19 Sie fanden in Anwendung der Geruchsimmissi-
onsrichtlinie (GIRL) statt. Mit qualifizierten Ausbreitungsrechnungen unter Einschluss der örtlichen 
Windverhältnisse wurden Geruchsausbreitungsfahnen ermittelt. Diese erlauben eine Beurteilung 
nach den in der GIRL enthaltenen zulässigen Geruchsobergrenzen. Für Gewerbe- und Industriege-
biete darf demgemäß die Geruchsschwelle in 15 % der Jahresstunden nicht überschritten werden. 

                                           
19

  isu Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung mbH: Geruchsimmissionsprog-
nose zur Fortführung der Bauleitplanung im Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos- ,Ergebnisse der 
1. Untersuchungsphase’, Ramstein-Miesenbach, im November 2000 
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Übersichtsdarstellung zur Geruchsausbreitung von zwei tierhaltenden Betrieben im Status quo im Jahr 2000. 
Die äußere gestrichelte Linie zeigt die für Gewerbe- und Industriegebiete zulässige Geruchsstundenhäufigkeit 
von 15 %. 

Für das Teilgebiet 3 und auch für die 1. Änderung ergibt sich nach der Kartendarstellung auf der 
Grundlage der genannten Ausbreitungsrechnungen keine Betroffenheit durch eine Geruchstunden-
häufigkeit von 15 % der Jahresstunden oder mehr. Lediglich für die Erschließungsstraße vom Teilge-
biet 1 kommend werden höhere Werte erreicht.  

Die genannten Betrachtungen hatten sich auch mit möglichen Betriebserweiterungen im Sinne eines 
prognostischen Zuschlags beschäftigt. Diese waren in Bezug auf Angaben der damaligen Betriebs-
vertreter berechnet worden. Im Ergebnis zeigte sich, dass jeder der zwei damals betrachteten Be-
triebe für sich bereits im Status quo in den nächstgelegenen Wohngebieten von Gutenthal Über-
schreitungen der zulässigen Geruchsbeaufschlagungen verursachte. Die Herleitung basiert auf qua-
lifizierten Ausbreitungsrechnungen unter Einbeziehung der Windverhältnisse und ist in Karten zur Ge-
ruchsausbreitung nachvollziehbar dokumentiert. Bezugnehmend hierauf hatte der Zweckverband 
schon in der Vergangenheit vielfach deutlich gemacht, dass die geäußerten Erweiterungsabsichten 
nur theoretischer Art sind, da sie bereits aufgrund der notwendigen Beachtung der vorhandenen 
Wohngebiete nicht umgesetzt werden können. Inzwischen hat der Zweckverband den nächstgelege-
nen landwirtschaftlichen Betrieb erworben. Für die beabsichtigte gewerbliche Entwicklung in dessen 
Nachbarschaft ist die wesentliche Verminderung der Geruchsemissionen zwingende Voraussetzung. 
Damit ist eine Entschärfung der Situation absehbar. 

Für die Entwicklung des Teilgebietes 3, auch der 1. Änderung, sind die Geruchsimmissionen aus be-
stehender Tierhaltung, soweit noch vorhanden, als konkurrierende Vorbelastung zu sehen. Eine Ein-
schätzung hierzu lässt sich erreichen unter Rückgriff auf die qualifizierten Daten des Deutschen Wet-
terdienstes zu den örtlichen Windverhältnissen, die der erwähnten Geruchsuntersuchung20 zugrunde 

                                           
20

  siehe Fußnote 19, Seite 15 

Teilgebiet 3 
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lagen. Die vorherrschende Windrichtung ist demnach Südwest mit einem Nebenmaximum aus 
Nordost.  

Prinzipiell kommt innerhalb des Plangebietes für Geruchsemissionen potenziell allein die überbau-
bare Fläche in Frage. Die nachstehende Graphik zeigt diese näherungsweise sowie in der Grund-
darstellung die Geruchsausbreitungs-
fahnen der tierhaltenden Betriebe im 
Status quo aus dem Jahr 2000 überla-
gert mit der Kennzeichnung der prä-
genden Windrichtungen.  

In analoger Übertragung auf das Plan-
gebiet ist die Betroffenheit von Gutent-
hal durch maßgebliche Geruchsbelas-
tungen aufgrund der gegebenen Wind-
verhältnisse in Kombination mit der Po-
sition der überbaubaren Flächen zur 
Ortslage nicht zu erwarten. 

Für den Großteil der Baufläche besteht 
für die hier zu betrachtende Neben-
windrichtung Nordost ein deutlicher 
Versatz zur Ortslage, der im Falle von 
Emissionen eine seitliche Verfrachtung 
herbeiführt. Der nach Südosten vorspringende Teil der überbaubaren Fläche ist deutlich mehr als 
500 m vom Ortsrand entfernt, sodass hier bereits die Entfernung bei eventuellen Emissionen kon-
fliktentschärfend wirkt.  

Generell ist darauf zu verweisen, dass beachtlich geruchsemittierende Anlagen der immissionsrecht-
lichen Genehmigung unterliegen. In einem solchem Verfahren ist dann die Vorbelastung aus den 
bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben, soweit noch vorhanden, mit einzubeziehen.  

Ergänzend kann angemerkt werden, dass durch die Neuplanung nach heutigem Kenntnisstand keine 
beachtliche Geruchsemission zu erwarten ist. Nach Angaben der ansiedlungswilligen Firma werden 
Anlagen und Einrichtungen vorgesehen, die weitgehend den heute im Teilgebiet 1 und 3 betriebe-
nen entsprechen. Dort sind keine maßgeblichen Gerüche anzutreffen, insbesondere keine, die über 
das Betriebsgelände hinaus wahrnehmbar sind.21 

4.6 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN 

Im äußersten Nordosten außerhalb des Plangebietes befindet sich eine biotopkartierte Quellmulde, 
die zu Beginn der Planung zum Teilgebiet 3 als Fläche gemäß § 28 Landesnaturschutzgesetz22 anzu-
sehen war und damit einem unmittelbaren gesetzlichen Schutz unterlag. Die Lage ist in der Plan-
zeichnung gekennzeichnet. 

                                           
21

  Im Zuge von Genehmigungsverfahren für Produktionsanlagen war 2010 eine Geruchsimmissionsprognose erstellt 
worden. Von 2010 bis 2011 fand eine Geruchsemissionsmessung in Form einer Rasterbegehung statt – Umwelt-
analytik RUK GmbH: Geruchsimmissionsprognose Industriefolienhalle Papier Mettler Morbach, Longuich, Juni 
2010 und Bericht über die Durchführung der Geruchsimmissionsmessung Fa. Papier Mettler Morbach, Longuich, 
September 2011. Dabei wurden jeweils keine kritischen Sachverhalte ermittelt. 

22
  damals § 28 nach Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz, jetzt Bundesnaturschutzgesetz § 30 

Teilgebiet 3 – 1. Änderung 
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Schwerwiegende Veränderung des Biotops als Planungsfolge konnten und können nicht ausge-
schlossen werden. Deshalb wurden Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen in die Bebau-
ungsplanung zum Teilgebiet 3 aufgenommen und gleichzeitig ein Befreiungsverfahren nach Lan-
desnaturschutzgesetz eingeleitet. Dieses wurde inzwischen mit einer Genehmigung abgeschlossen.23  

5 UMWELTBERICHT 
Im Rahmen der Bauleitplanung zum Gesamtstandort ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel –HuMos-‘ wur-
den im Laufe der Jahre verschiedene umweltbezogene Fachuntersuchungen durchgeführt. Dies wa-
ren für die jeweiligen Teilgebiete die Fachbeiträge Naturschutz gemäß Landesnaturschutzgesetz so-
wie teilweise übergreifende Begutachtungen, so zu Geräuschen,24 Gerüchen,25 zur Avifauna26 und 
Entwässerung.27 

Hierauf wird für die Erstellung des Umweltberichtes zurückgegriffen.28 Der Fachbeitrag Naturschutz 
war für diese 1. Änderung gezielt fortgeschrieben worden.29 

5.1 EINLEITUNG 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Beschreibung des Vorhabens 

Der Zweckverband ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel HuMos‘ beabsichtigt in Anlehnung an den Flä-
chennutzungsplan der verbandsfreien Gemeinde Morbach die Ausweisung und rechtliche Absiche-
rung der 1. Änderung des Bebauungsplanes zum Teilgebietes 3 für den interkommunalen Gewerbe-
park HuMos. Da der geplante Bauabschnitt größer werden soll als in der Flächennutzungsplanung 
der Gemeinde dargestellt, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren durch 
die Gemeinde Morbach notwendig.  

Unter anderem aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit wurde das Plangebiet im Osten zwischen 
dem Entwurf 2007 und der Rechtskraft 2009 um mehrere Hektar verkleinert. Diese Fläche wird in 

                                           
23

  vgl. hierzu und zum weiteren Vorgehen die Ausführungen auf Seite 11 
24

  isu Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung mbH: Zweckverband Gewerbe-
park HuMos, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für das Teilgebiet 3 und zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans für das Teilgebiet 1, Bitburg, im Oktober 2007 

25
  isu Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung mbH: Geruchsimmissionsprog-

nose zur Fortführung der Bauleitplanung im Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos- ,Ergebnisse der 
1. Untersuchungsphase’, Ramstein-Miesenbach, im November 2000 

26
  ÖSTLAP/Martin Schorr: Beurteilung der Empfindlichkeit der Avifauna des für die Erweiterung des interkommuna-

len Gewerbegebietes HuMos vorgesehenen Bereiches nordöstlich von Gutenthal, Gutachten im Auftrag des 
Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel, Morbach, Zerr, im Juli 2006 

27
  Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Thomas-Fuchs: Entwässerungskonzept zur Versickerung des Nieder-

schlagswassers der Dach- und Verkehrsflächen aus dem Werk II der Firma Papier-Mettler, Morbach im Teilbe-
reich III des Gewerbeparks ‘HuMos’ in den Untergrund, Morbach, im August 2007 

28
  Insbesondere für Quellenangaben wird auf die genannten Fachbeiträge verwiesen 

29
  Gemeindeverwaltung Morbach: Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel - 

HuMos - Teilgebiet 3’, Morbach, im Juli 2014 
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der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes wieder angegliedert, so dass das Plangebiet 
dem Entwurf von 2007 entspricht. 

Der Bedarf für die Neuausweisung von Gewerbeflächen in diesem Bereich ergibt sich vor allem 
durch konkrete und großflächige Erweiterungsabsichten eines im Gewerbepark HuMos ansässigen 
Betriebes. 

Beschreibung der geplanten Festsetzungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes zum Teilgebiet 3 hat eine Größe von insgesamt 10 ha. 
Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Industriegebietes nach § 9 der Baunutzungsverord-
nung vor. Da die vorliegende Planung einen Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes ‚Teilge-
biet 3‘ überplant, ergibt sich, nach der Flächenbilanz des Bebauungsplanes durch die vorliegende 
1. Änderung eine neu hinzu kommende ‚beplante‘ Fläche von 4,4 ha. Darin enthalten sind rund 
1,9 ha Anpflanzfläche. 

Weiterhin wird eine Fläche des rechtskräftigen Bebauungsplans mit bestehender Pflanzpflicht (Bö-
schung) auf 0,95 ha überplant. 

Auf den Flächen des Industriegebietes ‚GI‘ sind im Wesentlichen Gewerbe- und Industriebetriebe mit 
einigen wenigen Ergänzungseinrichtungen zulässig. Der Zusatz ‚e‘ zur Gebietsbezeichnung ‚GI‘ steht 
für die Begrenzung der Lärmemissionen durch entsprechende Festsetzungen.30 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundflächenzahl von 0,7 mit Über-
schreitungsmöglichkeit bis 0,8 für weitere Versiegelungen. Die Bauhöhe wird gestaffelt als Kompro-
miss aus betrieblichen Erfordernissen und dem Schutz der Bevölkerung sowie des Landschaftsbildes 
festgesetzt. Die Standardhöhe liegt bei 15 m. Sie darf weiter entfernt von der Ortslage Gutenthal für 
bestimmte Flächenanteile überschritten werden. In einem kleinen Teilbereich ist ein Hochregallager 
mit bis zu 45 m Höhe erlaubt. 

Ein Verkehrsweg ist als vorhandener bzw. auszubauender Wirtschaftsweg vorgesehen.  

Die übrigen flächenhaften Festsetzungen im Bebauungsplan beziehen sich auf Pflanzbindungen, die 
auf eine Eingrünung der Bauflächen zielen, sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft, vornehmlich zur Gewährleistung einer naturnahen Re-
genwasserbehandlung.  

Bauordnungsrechtliche Regelungen schreiben eine optisch zurückhaltende Farbgebung vor und be-
grenzen Werbeanlagen in ihrer Art und Größe. 

5.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes  

Das Plangebiet der vorliegenden Planung liegt nach Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) in ei-
nem ‚Erholungs- und Tourismusraum‘. 

Im Regionalen Raumordnungsplan (RROP) war das Gebiet ursprünglich als ‚sehr gut bis gut geeig-
nete landwirtschaftliche Nutzfläche‘ eingestuft. Zudem liegt es in einem ‚Schwerpunktbereich der 
weiteren Fremdenverkehrsentwicklung‘. Die Teilfortschreibung ‚Bereich Gewerbe und Industrie‘ von 
1995 stellt den Gewerbepark ‚HuMos‘ als ‚bestehenden landesweit bedeutsamen Gewerbestandort‘ 
sowie als ‚regional bedeutsamen Gewerbe- und Industriestandort‘ dar. Der größte Teil des Plange-
bietes (Teilgebiet 3) wird als ‚Vorbehaltsbereich für die gewerbliche Entwicklung‘ dargestellt. Ein 
kleinerer Teil im Osten des Plangebietes wird als ‚Vorranggebiet Landwirtschaft‘ dargestellt. 

                                           
30

  vgl. die textlichen Festsetzungen sowie die Planzeichnung zum Bebauungsplan 
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Der in der Aufstellung befindliche Regionalplan sieht für einen kleinen Bereich im Süden des Gel-
tungsbereiches ein Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe vor. Für das übrige Plangebiet werden 
keine inhaltlichen Aussagen getroffen (Entwurf, Stand Januar 2014). 

In der ‚Planung vernetzter Biotopsysteme‘, wird das Untersuchungsgebiet in der Karte ‚Prioritäten‘ 
nicht gesondert gekennzeichnet – prioritäre Lebensräume sind hier also nicht aufgeführt. In den Ent-
wicklungszielen derselben Planung werden die Dauergrünlandstandorte inklusive der Feuchtwiese im 
Nordosten des Plangebietes als erhaltenswerte Wiesen und Weiden mittlerer Standorte dargestellt. 
Der kleine Bachlauf wird als zu entwickelnd dargestellt. Für das übrige Plangebiet stellt die Planung 
vernetzter Biotopsysteme lediglich ‚Ackerflächen‘ sowie als Ziel eine ‚biotoptypenverträgliche Nut-
zung‘ dar. Der Waldbereich ‚Die Wacken‘ wird als ‚übrige Wälder und Forste‘ nicht durch die Bio-
topkartierung erfasst‘ dargestellt. 

In der Biotopkartierung von Rheinland-Pfalz (Stand 2010) wurde östlich des Plangebietes in etwa 
75 m Entfernung eine Fläche erfasst (BK-6108-0015-2010): die Feuchtwiese mit Quellbereich im 
Nordosten.31. Diese wird z.T. auch als gesetzlich geschützter Biotop dargestellt. Die Fläche liegt au-
ßerhalb des Plangebietes und wird nicht tangiert. Sollte es aber durch den Auflastdruck der Auf-
schüttungen und geplanten Gebäude zu einer Beeinträchtigung der Quellschüttung oder der 
Feuchtwiese kommen, liegt eine Befreiung der SGD Nord (11. Mrz. 2008) vor. Diesbezügliche 
Kompensationsmaßnahmen wurden bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan ‚HuMos – 
3. Teilgebiet‘ abschließend behandelt. 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach ist der neu ausgewiesene Bereich der 1. Ände-
rung als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Eine 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird parallel zum Bebauungsplan durchgeführt.  

  
Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach,  

1. Änderung im Bereich Gewerbepark Hunsrück-Mosel, Teilgebiet 3 

                                           
31

  In einem älteren Stand der Biotopkartierung ist dieser Bereich nicht erfasst; die Fläche wurde deshalb auch nicht 
im Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach entsprechend gekennzeichnet.  
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Die Landschaftsplanung der Einheitsgemeinde Morbach formuliert 

• Für das Plangebiet als ‚Räumliches Leitbild‘: 
Landwirtschaftliche Nutzflächen mit ökologischen und landschaftsgestalterischen Grundan-
forderungen (Acker und Wirtschaftsgrünland mit wechselnden Flächenanteilen, Mindestmaß 
an Strukturelementen wie Feldgehölze, Krautsäume usw.). 

• Für den Bachlauf und die Feuchtwiese östlich des Plangebietes: 
Nebentäler und Quellbereiche; kleinteilige Mosaike aus Feucht- und Nasswiesen, Magerwie-
sen und Borstgrasrasen.  

• Für das bestehende Gewerbegebiet HuMos (TG1): 
Gewerbeflächen: Durchgrünung, Einbindung in die Landschaft, Emissionsschutz, Sichtschutz;  
Konzentration der Gewerbeansiedlung im Hochwald; Verzicht auf Inanspruchnahme von Flä-
chen an anderen Standorten 

• Für das nordwestlich angrenzende Waldgebiet ‚Die Wacken‘: 
Zusammenhängende Waldbestände mit Grundanforderung; Wechselnde Anteile von Laub-, 
Misch- und Nadelwäldern mit landespflegerischen Grundanforderungen; eingestreute Alt-
/Totholzinseln, Naturverjüngungsflächen, Vorwälder, Waldlichtungen 

Das Entwicklungskonzept sieht für das Plangebiet ‚Flächen für die Landwirtschaft mit besonderen An-
forderungen an die Entwicklung vernetzender und landschaftsstrukturierender Elemente (Gehölze, 
Säume etc.)‘ vor. 

5.2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

5.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be-
einflusst werden 

Die Ermittlung der Bestandsdaten beruht im Wesentlichen auf den Vorgaben der Landschaftspla-
nung für die Einheitsgemeinde Morbach, einer örtlichen Überprüfung der Gegebenheiten sowie ei-
ner aktualisierten und konkretisierten Erfassung der Schutzgüter wie z. B. durch eine aktuelle Bio-
toptypenkartierung. Zudem werden die Schutzgüter Mensch, Kultur- und Sachgüter sowie die Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern untersucht. Die aktuelle Biotoptypenkartierung ist als ‚Kar-
te 1: Bestand‘ Bestandteil der Planunterlagen.32 Ferner wurde für den Bebauungsplan HuMos, Teil-
gebiet 3 ein vogelkundliches Fachgutachten im Jahr 2006 durchgeführt. 

Die landespflegerischen Zielvorstellungen treffen Aussagen darüber, wie Natur und Landschaft zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln sind. Hierbei sind die Ziele und Grundsätze nach § 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. 

Die Ableitung des Erhaltungs- und Entwicklungsbedarfs stellt eine Synthese gesetzlicher Grundlagen, 
überregionaler und regionaler Planungsziele und örtlicher Schutzwürdigkeits- und Empfindlichkeits-
merkmale dar. Vorbelastungen des Naturhaushaltes, d. h. Auswirkungen der aktuellen Raumnut-
zung, wurden einbezogen. 

5.2.1.1 Geologie und Böden 

Die Böden des Untersuchungsgebietes sind Tonschiefer - Sandstein - Verwitterungsböden (Hunsrück-
schiefer, überlagert mit lehmigen Deckschichten) mit relativ geringem Filtervermögen und mittlerer 
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  Siehe auch verkleinerte Wiedergabe auf Seite 26 
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Empfindlichkeit gegenüber Versauerung. Die Böden, schwach bis mittelgründige basenarme Braun-
erden und Ranker aus stein- und grusreichen tonigen Lehmen, sind in ebenen Lagen staunässeemp-
findlich.  

Aufgrund der durchweg intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen sind die Böden deutlich 
anthropogen geprägt und in ihrer natürlichen Entwicklung stark gestört. Zudem werden Bodenfunk-
tionen durch die regelmäßigen Dünger- und Pestizideinträge beeinträchtigt. 

Die Ertragsmesszahl im Plangebiet liegt durchschnittlich bei 36, die landwirtschaftliche Nutzbarkeit 
ist daher gering bis mittel und liegt geringfügig unter dem Durchschnitt des gesamten Gemeindege-
bietes.33 Die Bodentypen des Untersuchungsgebietes sind für die Region typisch.  

Eine Vorbelastung besteht durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung (z.T. Erosionsgefährdung 
bei Schwarzbrachen, Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Maschinen, Störung des Boden-
aufbaus und des Bodengefüges durch Bodenbearbeitung; Stoffeinträge und regelmäßigen Um-
bruch). Insgesamt weisen die Böden des Untersuchungsgebietes eine geringe bis mittlere Schutzwür-
digkeit auf.  

Aussagen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) § 1 Abs. 3 

• Böden (sind) so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können, nicht mehr 
genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen. 

Boden ist als nicht erneuerbares Gut schutzwürdig und prinzipiell zu sichern. Generelles Ziel des Bo-
denschutzes ist der Erhalt bzw. die Verbesserung aller Bodenfunktionen (Filter- und Pufferfunktion, 
Wasserschutzfunktion, Produktionsfunktion und Funktion als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere). Der 
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist zu vermindern. Der Boden ist vor Versiegelung und Ver-
dichtung, vor Stoffeinträgen und vor Erosion zu schützen. Eine Extensivierung landwirtschaftlicher 
Nutzung trägt zu einer Aufwertung der Bodenfunktionen, u. a. durch verminderten Stoffeintrag, bei. 

Durch das geplante gewerbliche Baugebiet wird ein hoher Anteil der Böden des Plangebietes voll-
ständig versiegelt. Die oben genannten Ziele sind hier nicht mehr zu verwirklichen. 

Bei Verwirklichung des Baugebietes werden folgende Ziele formuliert: 
• Die Umlagerung von Böden zur Geländegestaltung ist durch entsprechende Bauanordnung zu 

begrenzen. Der Boden ist schonend zu behandeln (Abschieben des Mutterbodens, Zwischenla-
gerung, Wiederverwendung). 

• Überbauung und Versiegelung sind auf das notwendige Maß zu beschränken.  

• Unbefestigte Flächen sind zu bepflanzen oder mit Gras dauerhaft anzusäen, um Erosion zu ver-
meiden und die Bodenfunktionen zu optimieren. 

5.2.1.2  Wasserhaushalt 

Nordöstlich ist außerhalb des Plangebietes ein Oberflächengewässer sowie dessen Quellbereich auf 
der Gemarkung Morbach, Flur 19, Flurstück 42/1 vorhanden. Der Quellbach wird als Graben ge-
fasst und fließt als namenloser Zufluss an der K 80 vor Rapperath in die Dhron. Durch den graben-
ähnlichen Ausbau des Baches wird anfallendes Oberflächenwasser schnell in den nächsten Vorfluter 
abgeleitet. Nennenswerte Retentionsräume am Bach sind nicht vorhanden. Durch den naturfernen 
Ausbau und die landwirtschaftliche Intensivnutzung bis nah an den Gewässerrand heran besteht für 
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  Gutenthal: EMZ (Ertragsmesszahl) gesamt 34; Morbach: EMZ gesamt 36; Gesamtgemeindegebiet: EMZ 37; 
Durchschnitts-EMZ Kreis Bernkastel-Wittlich: 35 (GFL 1998) 



Bebauungsplan ‚Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos-,  
Teilgebiet 3 – 1. Änderung’ Begründung 

Fassung zur Bekanntmachung  Dezember 2016 Seite 24 

den Bach eine hohe Vorbelastung. Generell hat Oberflächenwasser eine hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Stoffeinträgen. 

Der Quellbereich (etwa 75 m außerhalb des Plangebietes) hat eine sehr hohe Schutzwürdigkeit und 
eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Überbauung und Stoffeinträgen sowie der Verminderung der 
Wasserschüttung. Aufgrund einer möglicherweise nicht vermeidbaren Beeinträchtigung der Quell-
schüttung durch den Auflastdruck geplanter Gebäude im Plangebiet wurde vorsorglich eine Befrei-
ung beantragt und durch die SGD Nord mit Bescheid vom 11. Mrz. 2008 erteilt. 

Die Bedeutung der Flächen des Plangebietes für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasser-
neubildung ist gering bis mittel, da die Böden und geologischen Schichten aufgrund ihrer Kompakt-
heit nur eine relativ geringe Wasserdurchlässigkeit (schlechte Wasserleitfähigkeit, geringes Speicher-
vermögen) sowie, u.a. dadurch bedingt, eine geringe bis mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit 
haben.  

Die Ackernutzung im weitaus größten Teil des Plangebietes ist für die Abflussrückhaltung relativ un-
günstig. Grünlandflächen haben eine mittlere Retentionswirkung. Eine hohe Retentionswirkung hat 
der Waldbereich ‘Die Wacken’ nördlich des Plangebietes. 

Ein Wasserschutzgebiet ist im Plangebiet und dessen Umgebung nicht ausgewiesen. 

Als Vorbelastung im Plangebiet ist vor allem die landwirtschaftliche Intensivnutzung mit entsprechen-
den Stoffeinträgen zu nennen sowie die großflächig versiegelten Gewerbeflächen. 

Aussagen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) § 1 Abs. 3 

• Meeres- und Binnengewässer (sind) vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche 
Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche oder na-
turnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hochwas-
serschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsor-
genden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist 
auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen. 

Zum Schutz des Oberflächengewässers ist der Quellbereich zu schützen und dessen Umgebung wei-
terhin extensiv zu nutzen oder zu pflegen. Der Bachlauf ist zu renaturieren und naturnah zu struktu-
rieren. Beiderseits des Baches sind ausreichend dimensionierte, extensiv zu nutzende Pufferstreifen 
auszuweisen, um Stoffeinträge aus der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung in den Bachlauf 
zu vermindern. 

Die aktuelle Bedeutung des Planungsgebietes für die Grundwasserneubildung ist aufgrund der Be-
schaffenheit von Böden und Gestein gering bis mittel. Die örtliche Zielsetzung für den Wasserhaus-
halt ist, die derzeitige Grundwasserneubildungsrate zu erhalten und Schadstoffeinträge in Grund- 
und Oberflächengewässer (hier: Quellbereich und Bach im nordwestlichen Teil des Plangebietes) zu 
vermeiden. Eine Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung trägt zu einer Aufwertung der Boden-
funktionen durch verminderten Stoffeintrag und somit zu einer besseren Grundwasserqualität bei. 

Bei Verwirklichung des Baugebietes sind folgende örtliche Ziele zu berücksichtigen: 

• Der Quellbereich ist zu schützen und von Überbauung frei zu halten. 

• Der Quellbach ist zu renaturieren, Stoffeinträge sind zu vermindern. 

• Die derzeitige Grundwasserneubildung ist, soweit möglich, zu erhalten. Aus diesem Grund ist die 
Versiegelung auf das notwendige Ausmaß zu begrenzen. 

• Das nicht verwertbare Niederschlagswasser ist in naturnah gestalteten Wasserrückhaltungen 
(Mulden) zurückzuhalten, wenn möglich zu versickern oder als Brauchwasser zu nutzen. 
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• Stoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer sind zu vermeiden. 

5.2.1.3 Klima / Luft 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage auf einer Hochfläche vor allem von überregionalen Luft-
austauschprozessen beeinflusst. Die Kuppenbereiche des Plangebietes sind sehr windexponiert. Die 
häufigste Windrichtung im Jahresmittel ist Südwest; daneben ist als zweithäufigste Windrichtung 
Nordost zu nennen. 

Die offenen, als Acker und Grünland genutzten Flächen des Plangebietes sind Kaltluftentstehungs-
gebiete. Aufgrund der geringen Hangneigung im Plangebiet unter 4 Prozent erfolgt vom Plangebiet 
ausgehend kein relevanter Abfluss der kalten Luftmassen hangabwärts. Vom bestehenden Gewerbe-
gebiet HuMos und den dort ansässigen Betrieben gehen derzeit keine relevanten Geruchs- oder 
Stoffemissionen aus. 

Aufgrund der relativ unbelasteten Luft im Planungsgebiet und der guten Durchlüftung auf der wind-
offenen Hochfläche besteht eine geringe Empfindlichkeit gegenüber bioklimatischen Belastungen.  

Aussagen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) § 1 Abs. 3 

• Luft und Klima (sind) auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wir-
kung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Ener-
gien kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Die Fläche des geplanten Baugebietes hat vor allem aufgrund ihrer windoffenen Lage keine nen-
nenswerten bioklimatischen Belastungen für angrenzende, empfindliche Flächen zur Folge, da es 
durch die geplante Bebauung aufgrund des Geländereliefs zu keiner Abschneidung und Verbauung 
von für Frischluftbedarfsgebiete relevanten Kaltluftströmen kommt.  

Bei Verwirklichung des Baugebietes sind zum Erhalt des Kleinklimas folgende Ziele gegeben: 

• Möglichst weit gehende Verminderung der zulässigen Oberflächenversiegelung (Verminderung 
der Wärmeabstrahlung auf versiegelten Flächen). 

• Weitgehende Durchgrünung des Plangebietes mit Gehölzen zur Schadstofffilterung. 

• Keine durchgehende, hohe Bebauung quer zur Hauptwindrichtung, um überregionale Luftaus-
tauschprozesse für das Frischluftbedarfsgebiet Gutenthal nicht zu beeinflussen. 

• Vermeidung von Geruchsbelästigungen. 

• Die Nutzung von Solarenergie einschließlich Photovoltaik ist prinzipiell zuzulassen34. 

5.2.1.4 Aktuelle Flächennutzung 

Im Folgenden wird die Flächennutzung im Plangebiet sowie in dessen Umgebung grob beschrieben. 
Eine konkrete Beschreibung der Biotoptypen sowie der Tierwelt des Plangebietes folgt in Kapitel 
5.2.1.5. Des Weiteren wird auf das avifaunistische Gutachten im Anhang des Fachbeitrags Natur-
schutz verwiesen. 

Der Bereich des geplanten Baugebietes ist geprägt durch intensive landwirtschaftliche Nutzung 
(Ackerland). Nach Westen und Süden schließt sich die bepflanzte Böschung zum Gewerbegebiet 
HuMos und das Gewerbegebiet an. 
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  Maßnahme als Klimaschutzziel im weitesten Sinne 
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Direkt an das Plangebiet grenzen im Osten die Wasserrückhalteeinrichtungen des Gewerbegebietes 
HuMos an. 

Nördlich des Plangebietes wurden eine wegbegleitende, Obstgehölzreihe angelegt, die aufgrund 
des geringen Alters der Bäume aber noch keine landschaftsprägende Wirkung oder eine hervorge-
hobene ökologische Wertigkeit erlangt haben.  

Hinter den Regenrückhaltebeckens in östlicher Richtung ist eine gut ausgeprägte Feuchtwiese mit 
Quellstandorten zu nennen. Dieses Biotop ist nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)35 
pauschal geschützt und wurde in die Biotopkartierung des Landes aufgenommen. Der von hier aus-
gehende kleine Bachlauf ist aber wenige Meter quellabwärts bereits als naturferner, strukturarmer 
Graben ohne ausreichende Uferrandstreifen ausgebaut. 

Das Waldgebiet ‚Die Wacken‘ im Nordwesten des Plangebietes liegt relativ isoliert und ist geprägt 
durch großflächige Nadelholzkulturen. Die randlichen Waldbereiche im Süden und Südwesten des 
Waldgebietes sind aber ökologisch hochwertige und strukturreiche Laub- und Laubmischwälder mit 
teilweise gut ausgebildeten Waldrandbereichen und kleinen Lichtungen (Wildäsungsflächen).  

Südlich und westlich befinden sich Gewerbeflächen ohne ökologische Schutzwürdigkeit. 

Am äußeren Rand des Gewerbegebietes ist es aber durch dichte Laubgehölzpflanzungen in die 
Landschaft eingebunden. Aufgrund des relativ geringen Alters der Gehölzbestände entfalten diese 
aber noch keine hervorgehobene ökologische Wirkung oder Sichtschutzfunktion. Verwendet wurden 
hier durchweg heimische und standortgerechte Laubgehölze, so dass die ökologische Wertigkeit die-
ser Pflanzungen mit den Jahren deutlich zunehmen wird. 

Die Kartierung der ‚heutigen potentiellen natürlichen Vegetation‘ weist für das Plangebiet einen 
Hainsimsen-(Traubeneichen-)Buchenwald (Luzulu-Fagetum [BA]) aus, der im Endstadium einer Suk-
zessionsentwicklung den größten Teil des Untersuchungsgebietes bedecken würde. Nur die Feucht-
wiese und deren nähere Umgebung östlich des Plangebietes ist als ‚Babi‘ (mäßig basenarme, feuch-
te Ausbildung des BA), der Bereich des Bachlaufes als ‚Erlen-Eschen-(Quell)Bach-Wald‘ (SB) kartiert. 
Lediglich letztgenannter Bereich (außerhalb des Plangebietes) weist aufgrund seiner relativen Selten-
heit eine Schutzwürdigkeit auf; die übrigen Standorte (BA und BAbi) sind im gesamten Naturraum 
typisch (sehr häufig und großflächig zu finden) und geben Hinweise auf mäßig frische bis frische 
Feuchteverhältnisse und einen mäßigen Basengehalt der Böden. 

5.2.1.5 Tiere und Pflanzen 

Eine aktuelle Biotoptypenkarte ist als ‘Karte 1 - Bestand’ Teil des Fachbeitrags Naturschutz (siehe 
auch die anschließende Darstellung). Im Folgenden werden die Biotoptypen beschrieben sowie auf 
für die Planung relevante Arten oder Biotopstrukturen hingewiesen. 
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  vgl. Fußnote 9 
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Das Plangebiet ist derzeit intensiv genutztes Ackerland (in 2014 Getreideanbau auf der gesamten 
Fläche). In der Regel wird bis nahe an die Wege heran gepflügt, so dass es nur im Norden und Sü-
den des Plangebietes Ackerrandstreifen gibt. 

Direkt an das Plangebiet grenzen die östlichen Wasserrückhalteeinrichtungen des Gewerbegebietes 
HuMos an. Während das erste große Becken eine weitgehend offene Wasserfläche mit sandig-kiesi-
gem Ufer ist,36 stellt sich das zweite Becken als halb verlandete Fläche nahe einem Großseggenried 
mit Seggenbulten (Rispen-Segge; Carex paniculata) und Schilf (Phragmites australis) dar. Dieser wird 
von Stockenten (Anas platyrhynchos) und Graureihern (Ardea cinerea) regelmäßig zur Nahrungssu-
che aufgesucht. Das dritte Becken oberhalb der biotopkartierten Fläche ist fast vollständig mit breit-
blättrigem Rohrkolben (Thypha latifolia) bestanden. Letzterer zeigt einen hohen Nährstoffgehalt an. 
Diese Nährstoffe kommen offensichtlich aus dem oberhalb liegenden Plangebiet, welches derzeit als 
Getreideacker intensiv bewirtschaftet wird. 

Die Feuchtwiese mit Quellstandort 75 m östlich des Plangebiets und der angrenzende, naturferne 
Bach gehören nach Landschaftsplan zum ‚Großbiotop Nr. 2: Oberes Dhrontal‘37 und bilden hier die 
äußerste südwestliche Abgrenzung. Für diesen Biotopkomplex wird im Landschaftsplan eine ‚regio-
nale Bedeutung als Hauptachse der Biotopvernetzung für Offenland- und Halboffenlandarten‘ an-
gegeben. 
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  Sichtung Flussuferläufer (Tringa hypoleucus) am 25. Jul. 2014 durch Autor des Fachbeitrags Naturschutz 
37

  Hundheim bis Rapperath 
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Die Feuchtwiese östlich des Plangebietes; Juli 2006 

Quelle: Gemeindeverwaltung Morbach 

Der Blühaspekt der Feuchtwiese ist im Frühjahr geprägt von Sumpfdotterblume und Wiesenschaum-
kraut. Weiterhin sind bestandsbildend: Kriechender Hahnenfuß, Gras-Sternmiere, Wiesenknöterich, 
Echtes Johanniskraut, Gemeiner Gilbweiderich, Mädesüß, Brennnessel, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-
Hornklee, Sumpf-Schafgarbe, Wiesenglockenblume, Flatterbinse, Honiggras, Rotes Straußgras, 
Glatthafer; daneben wurden als besonders erwähnenswerte Arten Blutwurz, Große Bibernelle, Echtes 
Labkraut und Gewöhnlicher Teufelsabbiss kartiert.38 Als erwähnenswerte Tierarten wurden hier 
Neuntöter und Raubwürger (der Raubwürger wurde allerdings weder in der UVS von 1993 noch in 
der aktuellen Vogelkartierung oder in der Biotopkartierung 2010 bestätigt) sowie die Heuschrecken 
Roesels Beißschrecke39 und Große Goldschrecke40 aufgeführt. Letztgenannte Art bevorzugt feuchte 
Wiesen und ist nach Aussage des Landschaftsplanes ‚im Westen und Norden des Gebietes fast re-
gelmäßig in Talwiesen und Quellmulden vertreten‘. Im weiteren Verlauf grenzt von Norden ein 
Maisacker an den Bach. 

Der Wald ‚Die Wacken‘ befindet sich nordwestlich des Plangebietes (außerhalb). Die zentrale Wald-
fläche ist geprägt durch einen großen, reinen, etwa 55-jährigen Fichtenforst (etwa 12 ha), der durch 
den Orkan ‚Kyrill‘ in 2007 einige Windwurfschäden aufweist. Weitere 3 ha sind Fichtenaltbestände 
von etwa 90 Jahren. Aufgrund ihres Alters haben diese Reinbestände eine mittlere Schutzwürdigkeit. 
Eine Krautschicht ist hier kaum vertreten. Die südlichen Randbereiche dieses Waldes sind geprägt 
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  Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis), Kriechender Hahnenfuß (Ra-
nunculus repans), Gras-Sternmiere (Stellaria graminea), Wiesenknöterich (Polygonum bistorta), Echtes Johannis-
kraut (Hypericum perforatum), Gemeiner Gelbweiderich (Lysimachia vulgaris), Mädesüß (Filipendula ulmaria), 
Brennnessel (Urtica dioica), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus), Sumpf-
Schafgarbe (Achillea ptarmica), Wiesenglockenblume (Centaurea jacea), Flatterbinse (Juncus effusus), Honiggras 
(Holcus mollis), Rotes Straußgras (Agrostis tenuis), Glatthafer (Arrenatherum elatius), Blutwurz (Potentilla erecta), 
Große Bibernelle (Pimpinella major), Echtes Labkraut (Galium verum), Gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pra-
tensis) 

39
  Entgegen den Angaben in der Biotopkartierung ist Roesels Beißschrecke nach BELLMANN (1993) eine der häu-

figsten Laubheuschrecken in Deutschland, die sowohl auf trockenen, feuchten sowie auf gedüngtem Grasland 
‘fast nirgendwo fehlt zwischen den Alpen und Schleswig-Holstein’. 

40
  Neuntöter (Lanius collurio), Raubwürger (Lanius excubitor), Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeseli), Große 

Goldschrecke (Chrysochraon dispar) 
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durch Laub- und Laubmischwaldbestände. Der Waldbereich wird durch die vorliegende Planung 
nicht tangiert. 

Vogelkundliche Erhebungen wurden im Rahmen der frühere Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
‚HuMos‘ sowie im Rahmen des Bebauungsplanes ‚HuMos – Teilgebiet 3‘ durchgeführt. Da das 
Plangebiet der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes in 2006 noch dem Plangebiet 
‚HuMos – 3. Teilgebiet‘ entsprach, welches dann später verkleinert wurde, wurde das aktuelle Plan-
gebiet vollständig vom Gutachten abgedeckt. Da sich das aktuelle Plangebiet der vorliegenden 
1. Änderung ausschließlich als Ackerfläche sowie als neu angelegte und bepflanzte Böschung zum 
Gewerbegebiet darstellt, werden im Weiteren nur die für die vorliegende Planung relevanten As-
pekte berücksichtigt. 

FFH - Verträglichkeitsuntersuchung / EU – Vogelschutzgebiete 

Im Bereich der Gemeinde Morbach sind die folgenden FFH-Gebiete des Landes Rheinland – Pfalz 
Teil der aktuellen, abschließenden Meldung 2000 (LfUG / Ministerium für Umwelt und Forsten; 
Stand 3/2000) bzw. der Nachmeldung (MUF 2003): 

6109-301 Idarwald 

6208-301 Hochwald 

6108-301 Dhronhänge 

Die aufgeführten, gemeldeten FFH-Gebiete sind - Luftlinie - 2,4 km (6108-301), 1,3 km (6109-
301) bzw. 4,5 km (6208-301) vom geplanten gewerblichen Baugebiet ‚HuMos – 3. Teilgebiet, 
1. Änderung‘ entfernt. Im Rahmen der vorliegenden Planung ist vor allem die Betrachtung der relativ 
nahe gelegenen FFH-Gebiete ‚Dhronhänge‘ (6108-301; in der folgenden Abbildung rot schraffiert) 
sowie ‚Idarwald‘ (6109-301; in der Abbildung rosa dargestellt) von Bedeutung: 

Für das FFH-Gebiet ‚Dhronhänge‘ relevante, wertgebende Biotoptypen sind Fließgewässer, Borst-
grasrasen, feuchte Hochstaudenfluren, magere Flachlandmähwiesen, Silikatschutthalden, Silikatfel-
sen, Pionierrasen auf Silikatfelsen, Hainsimsen-Buchenwald, Waldmeister-Buchenwald, Labkraut-Ei-
chen-Hainbuchenwald, Schlucht- und Hangmischwälder sowie Erlen- und Eschenwälder (Weich-
holzauen) aufgeführt. 

 
Karte der FFH-Gebiete im Umfeld des Plangebietes  

(Quelle: www.naturschutz.rlp.de; 02.06.2006) 

http://www.naturschutz.rlp.de/
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An hervorzuhebenden Tier- und Pflanzenarten sind die ‚Groppe‘, der ‚Hirschkäfer‘ sowie verschie-
dene Fledermausarten41 zu nennen, daneben der ‚Prächtige Hautfarn‘.42 Die aufgeführten Arten sind 
eng an die genannten Lebensraumqualitäten und Biotoptypen gebunden. Diese kommen im Unter-
suchungsgebiet sowie in dessen direktem Umfeld nicht vor. Eine Relevanz des geplanten Baugebie-
tes als Erweiterung des bestehenden Gewerbeparks auf diese Arten wird ausgeschlossen. 

Für die weiteren, oben genannten FFH-Gebiete (‚6109-301 Idarwald‘ und ‚6208-301 Hochwald‘) 
relevante, wertgebende Biotoptypen sind noch renaturierungsfähige, degradierte Hochmoore, Torf-
moor-Schlenken, Übergangs- und Schwingrasenmoore, Hainsimsen-Buchenwald, Birken-Moorwald, 
Erlen-Eschenwälder und Auenwälder, daneben Fließgewässer, Silikatfelsen, Schlucht- und Hang-
mischwälder, Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen. An hervorzuhebenden Tierarten sind die Wald-
arten ‚Wildkatze’ (Felis silvestris), ‚Rauhfußkauz’ (Aegolius funereus), ‚Schwarzspecht’ (Dryocopus 
martius) sowie verschiedene Fledermausarten (s.o.) zu nennen, daneben für das Gebiet ‚Idarwald’ 
der ‚Skabiosen-Scheckenfalter’ (Euphydryas aurinia), eine seltene, eng an Feuchtwiesen gebundene 
Tagfalterart. Die hier aufgeführten Arten sind - bis auf die Fledermausarten und den Skabiosen-
Scheckenfalter - reine Waldarten und werden durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. 
Die für den Skabiosen-Scheckenfalter relevanten Feuchtwiesen im FFH-Gebiet ‚Idarwald’ sind die 
‚Hundheimer Quellmulde’ oder die großen Feuchtwiesenkomplexe des ‚Oberen Dhrontales’. Diese 
Flächen sind über 6 km Luftlinie vom Plangebiet entfernt.  

Die relativ isoliert liegende, kleine Feuchtwiese43 östlich des Plangebietes ist nur über den naturfer-
nen, grabenähnlich ausgebauten Bach, welcher keine nennenswerten Gewässerrandstreifen auf-
weist, mit den über 1 km (Luftlinie) entfernten Feuchtwiesen im Dhrontal bei Rapperath verbunden. 
Hier sind aber keine Funde der Art bekannt. Die o.g. Feuchtwiesenkomplexe im FFH-Gebiet Idar-
wald sind die zum Plangebiet nächstgelegenen, bekannten Vorkommen des Skabiosen-Schecken-
falters. Eine Beeinträchtigung der Art durch das geplante Vorhaben kann aufgrund der geringen 
Größe, der isolierten Lage der Fläche sowie dem hohen Abstand zu bestehenden Vorkommen der 
Art ausgeschlossen werden, zumal diese Feuchtwiese östlich des Plangebietes ohnehin erhalten blei-
ben soll. 

Lebensräume und Jagdhabitate der in den aufgeführten FFH-Gebieten vorkommenden Fledermaus-
arten sind vor allem Wald- und Waldrandbereiche sowie strukturreiche Offen- und Halboffenland-
bereiche. Das Plangebiet ist durch die intensive Ackernutzung arm an naturnahen Strukturen und hat 
selbst als Teillebensraum (Jagdhabitat) für diese Arten wenig Eignung, so dass es hier durch Inan-
spruchnahme der Flächen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Arten kommen 
wird. 

EU-Vogelschutzgebiete sind im Gebiet der Gemeinde Morbach und in deren Umgebung nicht aus-
gewiesen. Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet befindet sich in etwa 20 km Entfernung im 
Moseltal. 

Aufgrund der für die aufgeführten Arten geringen Lebensraumeignung der vorhandenen Biotoptypen 
im Planungsgebiet (großparzellierte Ackerflächen), der Vorbelastung des Raumes vor allem durch 
das bestehende Gewerbegebiet und die B 327 ist festzustellen, dass durch die geplante Baumaß-

                                           
41

  Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Mopsfledermaus (Barbastella barbas-
tellus), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

42
  Quelle: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 24. Mai 2004, Nr. 9, Anlage 1 

(G3231) 
43

  Die Feuchtwiese ist etwa 5.640 m² groß 
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nahme keine relevanten Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder EU-Vogelschutzgebiete zu erwarten 
sind. 

Streng geschützte Arten 

Eine mögliche Betroffenheit streng geschützter Arten wurde im Zuge der Erstellung des Fachbeitrags 
Naturschutz geprüft und dort in tabellarische Form aufgearbeitet. Betrachtet wurden die Arten, bei 
denen ein Vorkommen im umgebenden Landschaftsraum gesichert oder potenziell gegeben ist. 
Dann wurde im Wesentlichen anhand der Beschaffenheit des Plangebiets im Vergleich mit den Le-
bensraumanforderungen der Art abgeglichen, ob ein Vorkommen zu erwarten ist. 

An bemerkenswerten Arten wurden danach die nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
streng geschützten Arten Mäusebussard (Buteo buteo), Roter Milan (Milvus milvus), Sperber (Accipi-
ter nisus) und Turmfalke (Falco tinnunculus)’ kartiert. Alle vier Arten nutzen das Plangebiet aus-
schließlich zur Nahrungssuche. Im Anhang I der VSG-Richtlinie sind von den kartierten Arten der 
‚Rote Milan’ (s.o.) sowie der ‚Neuntöter (Lanius collurio)’ zu finden. Bei letztgenannter Art wurde ein 
Revier südöstlich des Plangebietes im Bereich der Feuchtwiese festgestellt. Diese Flächen bleiben in 
ihrem Bestand erhalten. 

In der Gesamteinschätzung des avifaunistischen Fachgutachtens kommt der Gutachter für den Be-
bauungsplan HuMos Teilgebiet 3 inklusive dem aktuellen Plangebiet der 1. Änderung zu dem Er-
gebnis, dass sich durch die Planung ein Kompensationsbedarf für die betroffenen Brutvögel ergibt, 
in erster Linie für die Offenlandarten Feldlerche und Wachtel, sowie für den Mäusebussard, obwohl 
sich dessen Horststandort im Waldgebiet ‘Die Wacken’ befindet und somit nicht durch die Baumaß-
nahme direkt betroffen ist.  

Das Revier des Neuntöters bleibt auch durch das geplante Baugebiet erhalten, so dass es für diese 
Art kaum zu Beeinträchtigungen kommen dürfte. Auch was die übrigen ‘Halboffenlandarten’ betrifft, 
kann hier von einer relativ geringen Betroffenheit durch die geplante Baumaßnahme ausgegangen 
werden. 

Die relativ ausgeräumten und intensiv bewirtschafteten Ackerflächen des Plangebietes haben als 
Jagdhabitat für die meisten Fledermäuse kaum Bedeutung. Bei einer ökologisch orientierten Eingrü-
nung des geplanten gewerblichen Baugebietes, wie es in Teilgebiet 1 und 3 bereits geschehen ist, 
kann es hier sogar zu einer Optimierung kommen. Von den im Untersuchungsgebiet potenziell vor-
kommenden Fledermausarten nutzt nur das ‚Graue Langohr’ (Plecotus austriacus), welches nach 
LSV (2005) im Bereich der ‘TK 6208 Morscheid-Riedenburg’ (südlich des Plangebietes44) sicher 
nachgewiesen ist, vor allem offene landwirtschaftliche Kulturen für die Jagd. Hier kann es durch die 
Planung zu einer Verkleinerung des potenziellen Jagdhabitates kommen. Im nahen und weiten Um-
feld des Plangebietes sind aber vergleichbare Habitate in ausreichender Form vorhanden, so dass es 
durch die Planung nicht zu einer relevanten Beeinträchtigung für diese Art kommen wird. 

Insgesamt hat das Gebiet für das Schutzgut ‘Tiere und Pflanzen‘ eine geringe Schutzwürdigkeit. 

Aussagen des BNatSchG § 1 Abs. 3 

• Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstät-
ten (sind) auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten.  

Insgesamt ist für das Plangebiet die Förderung vernetzender und naturnaher Strukturen sowie die Er-
höhung der Grenzliniendichte das Schwerpunktziel für das Schutzgut ‘Tiere und Pflanzen’.  

                                           
44

  Das Plangebiet befindet sich auf TK 6108 Morbach. 
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Dies beinhaltet vor allem eine Extensivierung von landwirtschaftlicher Nutzung, einhergehend mit ei-
ner Verringerung des Düngemittel- und Pestizideintrags, die Schaffung einer höheren Grenzlinien-
dichte durch heterogene und kleinparzellierte Nutzungsstrukturen, die Anlage von Säumen, Wiesen-
wegen und Ackerrandstreifen als Strukturen und Vernetzungskorridore. Ein regelmäßiger Umbruch 
der Grünlandflächen sollte zukünftig zugunsten der Entwicklung artenreicher Dauergrünlandbe-
stände unterbleiben. 

Die östlich des Plangebietes befindlichen Offenlandbereiche einschließlich der biotopkartierten, 
schutzwürdigen Feuchtwiese mit Quellbereich sollen laut Bebauungsplan auch zukünftig erhalten 
bleiben. Dies entspricht der landespflegerischen Zielsetzung.45 

Um die Funktion der Fläche als Lebensraumes zu erhalten, sind 

• im Rahmen der Gebietseinbindung vor allem heimische und standortgerechte Laubgehölze 
sowie Obstbäume zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen, 

• Überbauung und Versiegelung auf das notwendige Maß zu beschränken. 

5.2.1.6 Landschaftsbild 

Nach Landschaftsplan gehört das Plangebiet innerhalb der ‘Morbacher Mulde’ zur Landschaftsbild-
einheit ‘südliche Dhronhochfläche’. Bei der landschaftsästhetischen Bewertung anhand der Faktoren 
‘Vielfalt, Schönheit und Eigenart’ wird im Landschaftsplan für diese Landschaftsbildeinheit eine ‘ge-
ringe erlebbare Vielfalt’ angegeben.46  

Relevante, landschaftsgliedernde vertikale Elemente wie Gehölze oder Hangkanten sind im Plange-
biet kaum vorhanden. Das Landschaftsbild im Bereich des Bebauungsplangebietes ist stark geprägt 
durch das bestehende Gewerbegebiet HuMos mit z.T. sehr großen und landschaftsprägenden Bau-
werken. 

Das Plangebiet selber weist nur eine geringe Vielfalt auf. Großparzellierte Ackerflächen und das 
Gewerbegebiet prägen das Bild. Naturnahe, gliedernde Elemente sind kaum vorhanden. Neben der 
Böschungsbepflanzung sind vereinzelte Baumreihen im Norden aufgrund der geringen Größe und 
des relativ geringen Alters der Bäume optisch deutlich untergeordnet und tragen (noch) nicht zu ei-
ner Gliederung der Landschaft bei. Nur östlich des Plangebietes im Bereich der Feuchtwiese mit ne-
benstehenden Gehölzen sowie durch den Wald ‘Die Wacken’ nordwestlich des Plangebietes sind 
nennenswerte landschaftsgliedernde Strukturen gegeben, welche aber durch die Planung erhalten 
bleiben.  

Naturnahe Strukturelemente sind im Plangebiet kaum vertreten. Die großparzellierte Ackerfläche 
wird als naturfern und stark vom Menschen geprägt empfunden. Relativ naturnah wirkende Elemente 
im Plangebiet sind lediglich wenige kleinflächige, relativ junge, wegbegleitende Laubbaumreihen, 
die Gehölzeinbindung des bestehenden Gewerbegebietes (welche optisch durch die voluminösen 
Gebäude überprägt werden) sowie eine strukturreiche Gehölz- und Offenlandfläche östlich (außer-
halb) des Plangebietes einschließlich Feuchtwiese mit Quellbereichen.  

Die Gehölzreihen am Rande des Plangebietes haben aufgrund des geringen Alters der Bäume keine 
hervorzuhebende landschaftsästhetische Bedeutung. Diese hat aber das Waldgebiet ‘die Wacken’ 

                                           
45

  Auf diesen Flächen liegen auch landespflegerische Kompensationsmaßnahmen aus dem Bebauungsplan HuMos 
– Teilgebiet 1 (ISU 2000; siehe auch Kapitel 3.4) 

46
  Diese Bewertung erfolgte schon vor dem Bodenordnungsverfahren und die deutliche Vergrößerung des Gewer-

begebietes (TG3). Durch dieses wurde die erlebbare Vielfalt weiter verringert. 
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mit dem schön ausgeprägten südlichen Waldrand nordwestlich des Plangebietes. Insgesamt ist die 
Naturnähe des Raumes gering. 

Das Plangebiet weist in den letzten 10 Jahren einen hohen Eigenartsverlust und damit insgesamt ei-
ne geringe Eigenart auf. Die landwirtschaftlich genutzte Landschaft entspricht zwar der Charakteristik 
des Raumes, die technische Überprägung des Raumes durch das bestehende Gewerbegebiet mit 
seinen maßstabssprengenden Bauwerken hat den Landschaftseindruck aber grundlegend verändert. 
Insgesamt ist die Eigenart des Raumes gering. 

Das Landschaftsbild weist vor allem aufgrund der hohen Vorbelastung des Raumes und der landwirt-
schaftlichen Intensivnutzung insgesamt einen geringen landschaftsästhetischen Wert und somit eine 
geringe Schutzwürdigkeit auf. Aufgrund der sehr hohe Vorbelastung durch das bestehende Gewer-
begebiet wird eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die 1. Änderung des Bebauungs-
planes ‘HuMos – 3. Teilgebiet’ als nicht relevant erachtet.  

Aussagen des BNatSchG § 1 Abs. 4 

• Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kultur-
landschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiede-
lung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Aus landschaftsästhetischer Sicht ist das Plangebiet stärker durch naturnahe Elemente in Form von 
wegbegleitenden Baumreihen, Hecken und Gebüschen, Feldgehölzinseln oder Streuobstwiesen zu 
strukturieren. Der Bach östlich des Plangebietes ist zu renaturieren und durch Bachufergehölze und 
bachbegleitende Hochstaudenfluren naturnah zu strukturieren.  

Bei Verwirklichung des Baugebietes sind die genannten landespflegerischen Ziele für das Schutzgut 
‘Landschaftsbild’ hier nicht mehr zu verwirklichen, da die Fläche überbaut wird. Nach dem derzeiti-
gen Planungsstand der anzusiedelnden Firma wird es für den Massenausgleich im östlichen Rand-
bereich 6 – 12 m hohe Böschungen geben. 

Für die Durchführung der Planung sind folgende landespflegerischen Ziele gegeben, um die land-
schaftsästhetischen Veränderungen durch die geplante Bebauung zu vermindern: 
• Die neu entstehenden Randflächen des Baugebietes sind zur freien Landschaft hin mit heimi-

schen Laubgehölzen (Feldgehölze, Gebüschflächen, Strauchhecken, Obstbaumreihen und 
Streuobstwiesen) dicht einzugrünen.  

• Die naturnahen Grünlandbereiche östlich des Plangebietes sind zu erhalten, der angrenzende 
Bachlauf zu renaturieren. 

5.2.1.7 Mensch, Kultur und Sachgüter sowie Immissionen 

Zum Wohnen genutzte Gebiete werden durch die Planung nicht direkt betroffen. Seitens des Immis-
sionsschutzes wurden die Gegebenheiten durch das Büro ISU untersucht. Es ergibt sich, dass die 
Lärmgrenzwerte für die Orte Gutenthal und Morbach eingehalten werden können. Auch aus Sicht 
des Immissionsschutzes ergeben sich keine relevanten Beeinträchtigungen. 

Aufgrund der Strukturarmut des Raumes und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist das Pla-
nungsgebiet selbst für die Erholungsnutzung wenig geeignet. Weitere für die Erholungseignung ne-
gative Faktoren sind die Nähe des Gewerbegebietes mit landschaftsdominierenden Bauwerken. 
Gewerbegebiet und B 327 bilden zusätzlich erholungsrelevante Barrieren. 

Erwähnenswerte Sachgüter sind, neben den landwirtschaftlichen Nutzflächen, im Bereich des Pla-
nungsgebietes nicht vorhanden. Allerdings ist der Verlust von etwa 4,3 ha landwirtschaftlicher Nutz-
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fläche ein Eingriff für das Potenzial ‘Sachgüter’. Die Flächen der Erweiterung sind bereits im Besitz 
der Firma. 

Naturdenkmäler, Bodendenkmäler oder archäologische Fundstellen sind im Planungsgebiet nicht 
bekannt. Auch Kulturdenkmäler oder kulturhistorisch bedeutsame Nutzungsformen sind im Pla-
nungsgebiet nicht vorhanden. 

Bei Verwirklichung des Baugebietes sind folgende Ziele gegeben: 
• Anlage von Sichtschutzpflanzungen zwischen Wegen und Räumen für die Feierabenderho-

lung und dem Gewerbepark HuMos. 
• Evtl. archäologische Funde sind umgehend dem zuständigen Landesamt für Denkmalpflege 

zu melden. 

5.2.1.8 Wechselwirkungen 

Ökosystemare Wechselwirkungen sind alle funktionalen und strukturellen Beziehungen zwischen 
Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern (unterschiedliche Funktionen) sowie zwischen und inner-
halb landschaftlicher Ökosysteme. 

Wird ein Schutzgut beeinträchtigt, werden damit oft auch die Schutzgüter beeinträchtigt, die mit dem 
ersten in Wechselwirkung stehen (z.B. Landschaftsbildveränderung / Einfluss auf die Erholungseig-
nung. Besonders relevante Wechselwirkungen für die vorliegende Planung werden im Folgenden 
aufgeführt. 

• Schutzgut Boden: Standorteigenschaften, Regelungsfunktion und die natürliche Bodenfruchtbar-
keit sind neben den geologischen Verhältnissen vor allem abhängig von den Feuchteverhältnis-
sen und den anthropogenen Veränderungen (Schadstoffeintrag, Versauerung, Meliorationsmaß-
nahmen, Drainagen, Versiegelung etc.). Die Bodenfunktionen, z.B. als Grundwasserspeicher o-
der -filter, können durch o.g. anthropogene Veränderungen beeinträchtigt werden, was z.B. 
Auswirkungen auf das Schutzgut ‘Wasser’ hat. Negative Auswirkungen auf das Grundwasser 
durch Verschmutzung oder die Verminderung der Grundwassergabe können wiederum Einfluss 
für die Trinkwassergewinnung für den Menschen haben. Die Bodenverhältnisse sind als Pflanzen-
standort wiederum ausschlaggebend für die Biotopentwicklung sowie für die menschliche Nut-
zung. Im vorliegenden Fall ist es z.B. nicht vollständig auszuschließen, dass der Auflastdruck gro-
ßer Gebäude auf den Boden zu einer Verminderung der Quellschüttung östlich des Plangebietes 
führen kann. 

5.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung  

Die mittelfristige Entwicklungsprognose für das Untersuchungsgebiet ohne das geplante Vorhaben 
entspricht dem Biotoptypenbestand, also der Fortführung der landwirtschaftlichen Intensivnutzung. 
Dies ist vor allem aufgrund des mäßig bewegten Reliefs zu erwarten.  

Planungsabsichten Dritter, die direkt oder indirekt das geplante Baugebiet berühren, sind nur durch 
die vorliegende Planung bekannt. 

5.2.3 Prognose über den Entwicklungszustand bei Durchführung der Planung 

5.2.3.1 Von der vorgesehenen Bebauung und den absehbaren Nutzungen ausgehende Wirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

• Beseitigung oder Beschädigung von Vegetationsbeständen 
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• Abschieben und Zerstören von belebtem Oberboden 
• Bodenverdichtung  
• Abschwemmen / Versickern von Stoffen (Schwebstoffe, Schadstoffe) 
• Lärm und Erschütterungen durch Baubetrieb; Emissionen (Baumaschinen und  

-fahrzeuge); Beunruhigung angrenzender Flächen 

Anlagebedingt 

• Flächenentzug / Funktionsverlust (Verlust von Bodenfunktionen; Verlust von Lebens- und Nah-
rungsraum für Pflanzen und Tiere, Zerschneidung von Lebensräumen) 

• Flächenversiegelung 
o durch Gebäude 
o durch befestigte Straßen 
o durch Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

• Sichtbarkeit von neuen Gebäuden  
• Erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser und verringerte Grundwasserneubildung 
• Kleinklimaänderung / verminderter Kaltluftabfluss 

Betriebsbedingt 

• Erhöhte Emissionen aus Gebäudeheizanlagen und Verkehr 
• Stoffemissionen aus Gewerbebetrieben 
• Erhöhter Eintrag von belastetem Wasser in Kanalisation und Kläranlage 
• Erhöhte Lärmemissionen (Anliegerverkehr, LKW-Verkehr; Gewerbelärm) 
• Zunehmende Beunruhigung angrenzender Flächen 

5.2.3.2 Abweichung von landespflegerischen Zielvorstellungen und sonstigen Fachplanungen 

Die im Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) und im Regionalen Raumordnungsplan grobmaß-
stäblich dargestellten Ziele haben im konkreten Bereich des Untersuchungsgebietes nur wenige un-
mittelbar anzuwendende Inhalte. In der Regionalen Raumordnungsplanung (1995) wird die Fläche 
als ‘Vorbehaltsgebiet für die gewerbliche Entwicklung’ dargestellt, insofern wird diesem raumordne-
rischen Ziel entsprochen.  

In der ‘Planung vernetzter Biotopsysteme; Landkreis Bernkastel-Wittlich’, wird in den Entwicklungs-
zielen die Dauergrünlandstandorte inklusive der Feuchtwiese östlich des Plangebietes als erhaltens-
werte Wiesen und Weiden mittlerer Standorte dargestellt. Für das übrige Plangebiet stellt die Pla-
nung vernetzter Biotopsysteme lediglich ‘Ackerflächen’ sowie als Ziel eine ‘biotoptypenverträgliche 
Nutzung’ dar. 

Die vorliegende Planung steht keinen grundlegenden Zielen der ‘Planung vernetzter Biotopsysteme’ 
entgegen. Eine Überbauung von Ackerflächen wird aber durch die Planung erfolgen. Die schutzwür-
digen Feuchtwiesenbereiche bleiben durchweg erhalten. Die Barrierewirkung durch das gesamte 
Baugebiet HuMos ist – in Zusammenhang mit der B 327 – aber gegeben und steht einer Biotopver-
netzung entgegen. 

Die ‘Biotopkartierte Fläche’ (Feuchtwiese mit Quellbereich) östlich des Plangebietes bleibt erhalten. 

Die bei der Realisierung der Baumaßnahme entstehenden Eingriffe und Abweichungen von grund-
sätzlichen Zielvorstellungen betreffen vor allem die Schutzgüter Boden und Grundwasser.  
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5.3 GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 
AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

5.3.1 Einordnung der Maßnahmen - Landespflege 

Für die nachfolgend dargestellten als erheblich oder nachhaltig einzuschätzenden Eingriffe sind zur 
Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landespflege geeignete Maßnahmen durchzu-
führen. Den gesetzlichen Anforderungen nach sind Beeinträchtigungen der Schutzgüter und des 
Landschaftsbildes zu vermeiden bzw. auf das unumgängliche Maß zu vermindern und verbleibende 
Beeinträchtigungen auszugleichen. 

Durch die in der folgenden Tabelle aufgezeigten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wie  
• Erhalt schutzwürdiger Biotopflächen östlich des Plangebietes 
• Optimierung der Regenwasserversickerung 
• Dichte Einbindung des Baugebietes mit Laubgehölzen 
• schonender Umgang mit dem Boden während der Bautätigkeit 

können einzelne Auswirkungen auf Natur und Landschaft in ihrer Intensität und Reichweite vermin-
dert werden.  

Verbleibende Beeinträchtigungen, die durch weitere landespflegerische Maßnahmen zu kompensie-
ren sind, sind vor allem 

• der Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung auf ca. 2,53 ha,  
• auf dieser Fläche ein Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere sowie  
• eine Verringerung der Grundwasserneubildungseignung. 
• die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Auftrag von Boden, Verdichtung auf 

1,66 ha (Böschung),  
• die bestehende bepflanzte Böschung in einer Größe von 0,92 ha (Baufläche mit Pflanzver-

pflichtung) wird überbaut. 
• Beeinträchtigung des Mikroklimas durch zusätzliche Versiegelung 
• Aufgrund der sehr hohen Vorbelastung nur ein geringfügige Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes durch die geplante Erweiterung. 

Trotz der Verkleinerung der überbaubaren Fläche des Baugebietes um fast 3 ha im Jahr 2008 wur-
den die landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen für den Bebauungsplan ‘HuMos – Teilge-
biet 3’ gegenüber der ursprünglichen Planung in ihrer Größe weitgehend belassen, um die Eingriffe 
in das Landschaftsbild zu kompensieren, die trotz der Plangebietsverkleinerung in ihrer Wirkung in 
etwa gleich blieben. Dies hatte zur Folge, dass Eingriffe in Boden und Grundwasser deutlich über-
kompensiert wurden.  

Im Umkehrschluss ist davon auszugehen, dass der Eingriff ins Landschaftsbild durch die Erweiterung 
auf die Fläche des alten Plangebietes nicht relevant zunimmt. 

Im Einzelnen stellt sich ein Vergleich wie folgt im Bebauungsplan zum Teilgebiet 3 wie folgt dar:  

Schutzgut Boden 

Eingriff:       Kompensation: 
20,9 ha überbaubare Fläche  
und 4 ha verdichtete Fläche      25.02 ha Kompensationsfläche 
8 ha Versickerungsfläche     8 ha Bepflanzung / Extensivgrünland 
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Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurden damals weitere Maßnahmen für das Landschaftsbild und 
den vorsorglichen Schutz des Oberflächenwassers / Quellbereich mit 2,39 ha (dort Maßnahmen 
A1/2; A2; A3; A14) und 0,11 ha (Maßnahme A13), durchgeführt. Insgesamt wurden somit 2,5 ha 
an zusätzlichen Maßnahmen ausgewiesen.  

Die Maßnahme A1/2 (Böschungsbepflanzung) und A14 (wegbegleitende Baumreihe) wird hier nicht 
angerechnet, so dass insgesamt 1,09 ha verbleiben. 

Die aufgeführten Maßnahmen haben auch einen positiven Einfluss auf die Bodenfunktionen und das 
Grundwasser, so dass sie bei der vorliegenden Planung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes, 
Teilgebiet 3, für die Kompensation für das Schutzgut ‘Boden’ angerechnet werden können. 

Die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt im nachfolgend aufgeführten Be-
reich. Zur Nachvollziehbarkeit ist die zugeordnete Karte mit Maßnahmendarstellungen aus dem 
Fachbeitrag Naturschutz wiedergegeben. 

Im Bereich des Plangebietes sind die Kompensationsschwerpunkte vor allem die landschaftsgerechte 
Eingrünung des geplanten Gewerbegebietes durch großflächige Gehölzpflanzungen, die Entsiege-
lung eines asphaltierten Wirtschaftswegeabschnitts sowie die Extensivierung angrenzender Ackerflä-
chen zur Aufwertung der Bodenfunktionen und Optimierung als Lebensraum und Jagdhabitat für 
Offen- und Halboffenlandarten. 

In der folgenden Tabelle sind die Eingriffe den zusätzlichen landespflegerischen Maßnahmen, die zur 
Eingriffsvermeidung oder zum Ausgleich erforderlich werden, gegenübergestellt.  

Die Konflikte werden gekennzeichnet mit 
B = Boden 
W = Wasser 
K = Klima 
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T = Tiere und Pflanzen 
L = Landschaftsbild / Erholung / Mensch 

Die Art der Maßnahmen wird gekennzeichnet mit 
V = Vermeidung / Verminderung 
A = Ausgleich 
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Lfd. Nr. Betroffene 
Fläche 

Art des Eingriffs 
Art der Auswirkung 

Lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme notwenige 
Größe 

Begründung der Maßnahme 

 
B 

2,53 ha 
 
 
 
 
0,92 ha 
 
 
1,66 ha 

Verlust aller Bodenfunktionen 
durch Versiegelung (Gebäude; 
Straßen, Parkplätze etc.) 
 
 
Überbauung einer Baufläche mit 
Pflanzpflicht (Böschung) 
 
Beeinträchtigung von Boden-
funktionen aufgrund der Ver-
dichtung durch den Einsatz von 
Baumaschinen und Aufschüttung 
(Böschung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseitigung von Oberboden auf 
der gesamten Fläche des Bau-
gebietes (4,2 ha) 

A1 
 
 
 
A2 alt 
A2 
 
A13 alt 
 
 
 
 
 
A3 alt 
 
A4 
 
 
A5 
 
 
V1 

Pflanzung einer dichten Sichtschutzhecke aus standortgerech-
ten Laubgehölzen auf den Böschungsbereichen des neuen 
Bauabschnitts 
 
Aufbau waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbindung des 
Gewerbegebietes nach Norden in Richtung Waldgebiet. 
 
Ausweisung und extensive Nutzung / Pflege eines 10 m breiten 
Gewässerrandstreifens entlang des Quellbaches östlich des 
Plangebietes; Entwicklungsziel ist Extensivgrünland; alternativ 
die Entwicklung einer feuchten Hochstaudenflur. Initialpflan-
zung von Bachufergehölzen. 
 
Anlage einer wegbegleitenden Obstbaumreihe  
 
Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland / Mor-
bach, Flur 18, Flurstück 14/1 
 
Entsiegelung eines Wirtschaftswegeabschnitts unterhalb der 
neu anzulegenden Böschung 
 
Abschieben des Oberbodens zu Beginn aller Erdarbeiten ent-
sprechend DIN 18915 Blatt 2. Aufbringung des Oberbodens 
nach Bauende auf die nicht überbauten Flächen des Bebau-
ungsplangebietes (Pflanzstreifen). Ansonsten Ausbringung zu-
sammen mit den übrigen Überschussmassen auf Ackerflächen 
nach Abstimmung mit dem DLR. 

1,66 ha 
 
 
 
0,93 ha 
0,16 ha 
 
0,11 ha 
 
 
 
 
 
0,16 ha 
 
3,0 ha 
 
 
0,02 ha 
 
 
--- 

Durch die Bepflanzung verbessern sich die 
Lebensraum- und Regelungsfunktionen des 
Bodens, der Boden kann sich ungestört ent-
wickeln, Schadstoffeinträge auf der Fläche 
werden vermieden. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB). 
 
Durch die extensive Nutzung intensiv ge-
nutzter Landwirtschaftsfläche verbessern 
sich die Lebensraum- und Regelungsfunkti-
onen des Bodens, Schadstoffeinträge auf 
der Fläche werden vermieden. 
 
s.o. 
 
s.o. 
 
 
Wiederherstellung von Bodenfunktionen und 
der Grundwasserneubildung 
 
Vermeidung des Verlustes von belebtem 
Oberboden  
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Lfd. Nr. Betroffene 
Fläche 

Art des Eingriffs 
Art der Auswirkung 

Lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme notwenige 
Größe 

Begründung der Maßnahme 

 
W 

3,45 ha 
 
 
 
 
 
 
 
1,66 ha 

Die Versiegelung von Flächen 
und die Ableitung des Oberflä-
chenabflusses über die Kanali-
sation verringert die Grundwas-
serneubildung und beeinträchtigt 
das Abflussverhalten. 
 
 
Beeinträchtigung durch Flächen-
aufschüttung 

A1 
 
 
 
 
A2 
 
 
 
 
A4 
 
 
A5 

Pflanzung einer dichten Sichtschutzhecke aus standortgerech-
ten Laubgehölzen auf den Böschungsbereichen 
 
 
 
Aufbau waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbindung des 
Gewerbegebietes nach Norden in Richtung Waldgebiet. 
 
 
 
Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland / Mor-
bach, Flur 18, Flurstück 14/1 
 
Entsiegelung eines Wirtschaftswegeabschnitts unterhalb der 
neu anzulegenden Böschung 

siehe Konflikt B 
 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
siehe Konflikt B 

Verringerung des Oberflächenabflusses, 
teilweiser Erhalt der Grundwasserneubil-
dung, Verbesserung der Wasserrückhaltefä-
higkeit durch Gehölzpflanzungen;  
 
Die Retentionseignung der Fläche wird er-
höht, durch die Extensivierung werden Stof-
feinträge in Grund- und Oberflächenwasser 
vermindert. 
 
Wiederherstellung der Grundwasserneubil-
dung 

 
Lfd. Nr. Betroffene 

Fläche 
Art des Eingriffs 
Art der Auswirkung 

Lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme notwenige 
Größe 

Begründung der Maßnahme 

 
K 

Nicht quantifi-
zierbar 

Beeinträchtigung des Mikrokli-
mas (Erwärmung) durch versie-
gelte Flächen, erhöhte Emissio-
nen aus Heizanlagen und Ver-
kehr 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A4 
 

Pflanzung einer dichten Sichtschutzhecke aus standortgerech-
ten Laubgehölzen auf den Böschungsbereichen 
 
 
Aufbau waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbindung des 
Gewerbegebietes nach Norden in Richtung Waldgebiet. 
 
 
Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland / Mor-
bach, Flur 18, Flurstück 14/1 

siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 

Reduzierung der Wärme- und Immissions-
belastungen, da Pflanzen, insbesondere Ge-
hölze, durch Verdunstungskühlung zur Tem-
peraturminderung beitragen und durch ihr 
Blattwerk Schadstoffe aufnehmen und so 
eine Luftfilterung bewirken. (§ 1a Abs. 2; § 9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB).  
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Lfd. Nr. Betroffene 
Fläche 

Art des Eingriffs 
Art der Auswirkung 

Lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme notwenige 
Größe 

Begründung der Maßnahme 

 
T 

4,2 ha Lebensraumverlust durch Über-
bauung und Versiegelung  
(Fläche mit geringer Schutzwür-
digkeit) 
 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A4 

Dichte naturnahe Gehölzpflanzung mit standortgerechten 
Laubgehölzen auf den Böschungsbereichen 
 
 
Aufbau waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbindung des 
Gewerbegebietes nach Norden in Richtung Waldgebiet. 
 
 
Umwandlung von intensiv genutzten Ackerflächen in extensives 
Grünland / Morbach, Flur 18, Flurstück 14/1 
 

siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 

Entwicklung von Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere (Wald- und Halboffenlandarten). 
Sicherung eines ausreichenden Nahrungs-
angebotes für Tiere, z.B. als Jagdhabittat für 
Fledermäuse oder Mäusebussard. (§ 1a 
Abs. 2; § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 
 
Durch die Extensivierung einer intensiv ge-
nutzten Ackerfläche verbessert sich die Le-
bensraumfunktion der Fläche für Tier- und 
Pflanzenarten. Sicherung eines ausreichen-
den Nahrungsangebotes für Tiere, Erhöhung 
der Grenzliniendichte. 

 
Lfd. Nr. Betroffene 

Fläche 
Art des Eingriffs 
Art der Auswirkung 

Lfd. Nr. Beschreibung der Maßnahme notwenige 
Größe 

Begründung der Maßnahme 

 
L 

Nicht quantifi-
zierbar 

Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch die Einseh-
barkeit des Baugebietes mit ho-
her Fernwirkung 
 
(sehr hohe Vorbelastung durch 
vorhandenes Gewerbegebiet) 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A13 alt 
 
 
 
 
A4 
 

Pflanzung einer dichten Sichtschutzhecke aus standortgerech-
ten Laubgehölzen auf den Böschungsbereichen 
 
 
Aufbau waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbindung des 
Gewerbegebietes nach Norden in Richtung Waldgebiet. 
 
 
Ausweisung und extensive Nutzung / Pflege eines 10 m breiten 
Gewässerrandstreifens entlang des Quellbaches östlich des 
Plangebietes; Initialpflanzung von Bachufergehölzen. 
 
 
Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland / Mor-
bach, Flur 18, Flurstück 14/1 
 

siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
 
siehe Konflikt B 
 
 
 
 
siehe Konflikt B 

Durch die dichte Bepflanzung wird das Bau-
gebiet optisch soweit möglich in die Land-
schaft eingebunden. Durch die Pflanzung 
heimischer und standortgerechter Laubge-
hölze erhöht sich die Naturnähe, Vielfalt und 
Eigenart der Landschaft.  
 
 
Durch extensive Grünlandnutzung und die 
Anlage eines Gewässerrandstreifens erhöht 
sich die Naturnähe und Vielfalt einer Land-
schaft. 
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5.3.2 Vorgesehene Maßnahmen – Landespflege 

5.3.2.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) und das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 
Nr. 25a BauGB), jeweils innerhalb des Plangebietes 

Alle im Folgenden aufgeführten Maßnahmen sind so früh wie möglich durchzuführen, in der Regel 
spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Erdaufschüttung (Böschung). Eine Ausnahme ist hier nur für 
die Maßnahmen A1 bis A3 sowie A12 und A14 zulässig, da es hier baubedingt zu einer Inan-
spruchnahme der Fläche innerhalb dieses Zeitraums kommen kann.  

• Maßnahme A147 
Landschaftsgerechte Einbindung des Baugebietes durch dichte Bepflanzung mit heimischen 
und standortgerechten Laubgehölzen entsprechend der Pflanzenliste (siehe Kapitel 9.3). Die 
Sträucher sind in einer Dichte von etwa 0,5 - 0,8 Stk/m² truppweise in Sorten zusammenge-
fasst zu pflanzen. Mindestens alle 20 m ist ein Baum erster oder zweiter Ordnung zu pflan-
zen. Die folgenden Qualitätsansprüche sind hier anzusetzen: 
Sträucher: 3-4-triebig, 60 – 80 cm 
Bäume: Stammumfang 14 – 16 cm 

• Maßnahme A2 
Aufbau standortgerechter, stufig aufgebauter waldrandartiger Gehölzstrukturen als Einbin-
dung des Gewerbegebietes nach Norden zum Wald ‘Die Wacken’. Die Pflanzung ist anzule-
gen in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 11 ‚Hinweise zur Waldrandgestaltung‘ des MUF RP. 
Hier zu verwendende Gehölze sind z.B. Weißdorn (Crataegus laevigata), Salweide (Salix 
capraea), Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Wildobst, Schwarzer und 
Roter Holunder (Sambucus nigra, S. racemosa), Eberesche (Sorbus aucuparia), Mehlbeere 
(Sorbus aria), Feldahorn (Acer campestre) etc.  Die Dichte der Pflanzung soll wie unter A1 
vorgegeben erfolgen. Bäume 1. Ordnung sind hier nicht zu verwenden Die folgenden Min-
dest-Qualitätsansprüche sind anzusetzen: 
Sträucher: 3-triebig, 40 – 60 cm 
Bäume: Stammumfang 8 – 10 cm. 

• Maßnahme A5 
Vollständige Entsiegelung eines asphaltierten Wirtschaftswegeabschnittes, der ohnehin als 
Böschung mit Erdmassen aufgeschüttet wird. Fachgerechte Entsorgung des Materials. 

Begründung: 
Durch die Kompensationsmaßnahmen wird der Eingriff in den Bodenhaushalt, in den Was-
serhaushalt sowie in das Landschaftsbild zum Teil kompensiert. Die Bodenfunktionen werden 
verbessert, die Böden können sich langfristig und ohne Stoffeintrag, etwa aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung, entwickeln. Die Aufwertung der Bodenfunktionen und die Minderung 
der Stoffeinträge kommen auch der Grundwasserqualität zu Gute. Weiterhin haben die 
Laubgehölzpflanzungen positive Effekte für das Kleinklima. Die Flächen bilden mittelfristig 
wertvolle Lebensräume für die Flora und Fauna, hier sind vor allem die Arten des Halboffen-
lands zu nennen. Es werden insekten- und kleinsäugerreiche Habitate entwickelt, die vor al-
lem in den Randbereichen eine hohe Eignung als Jagdhabitat, etwa für Fledermäuse oder 
Greifvögel, haben. Durch die dichte Bepflanzung wird das Baugebiet optisch - soweit durch 
die Größe des Gebietes und die Höhe der geplanten Bauwerke möglich - in die Landschaft 
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  Vgl. die einschlägige Kartendarstellung im Anhang des Fachbeitrags Naturschutz 
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eingebunden. Durch die Pflanzung heimischer und standortgerechter Laubgehölze erhöht 
sich die Naturnähe, Vielfalt und Eigenart der Landschaft. Ein Sichtschutz zwischen Baugebiet 
und angrenzenden Flächen wird geschaffen. Durch die Entsiegelung eines Wirtschaftswege-
abschnittes, der ohnehin als Böschung mit Erdmassen aufgeschüttet wird, werden Boden-
funktionen wie z.B. die Versickerung und Filterung von Grundwasser wieder hergestellt. 

5.3.2.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB), außerhalb des Plangebietes  

• Maßnahme A3 (alt) 
Anlage einer wegbegleitenden Obstbaumreihe zur Einbindung des Gewerbegebietes Teilge-
biet nach Nordwesten. Die Pflanzfläche ist als Grünland extensiv zu nutzen. Es sind im Ab-
stand von 10 – 12 m zueinander Obstbäume (etwa 12 Hochstämme entsprechend in Kapitel 
9.3 aufgeführter Liste) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu er-
setzen. Die folgenden Qualitätsansprüche sind anzusetzen: Stammumfang 10 – 12 cm 

Begründung: 
Durch die Baumpflanzungen und die dauerhafte extensive Nutzung intensiv genutzter Grün-
landflächen verbessern sich die Lebensraum- und Regelungsfunktionen des Bodens. Der Bo-
den kann sich ungestört entwickeln, Schadstoffeinträge auf der Fläche werden vermieden, 
was auch der Grundwasserqualität zu Gute kommt. Die Flächen bilden mittelfristig wertvolle 
Lebensräume für die Flora und Fauna. Durch die Pflanzung heimischer und standortgerechter 
Obstgehölze erhöht sich die Naturnähe, Vielfalt und Eigenart der Landschaft. Die vorhan-
dene Streuobstwiese im Nahbereich wird durch die Maßnahme erweitert und in ihrer land-
schaftsästhetischen und ökologischen Funktion optimiert. Die Streuobstwiesen dienen auch 
der Einbindung des Baugebietes in die Landschaft und nehmen Sichtschutzfunktionen in Rich-
tung Gutenthal wahr. 

• Maßnahme A4 
Die Maßnahmenfläche A4 ist mit standorttypischer Grünlandmischung anzusäen und in An-
lehnung an die Grünlandvariante nach PAULa extensiv zu bewirtschaften. Dauergrünlandnut-
zung, Mahd oder Beweidung nicht vor dem 15. Juni, kein Dünger- und Pestizideinsatz. 

Begründung: 
Durch die dauerhafte extensive Grünlandnutzung von bestehenden Ackerflächen verbessern 
sich die Lebensraum- und Regelungsfunktionen des Bodens, der Boden kann sich ungestört 
entwickeln, Schadstoffeinträge auf der Fläche werden vermieden, was auch der Grundwas-
serqualität zu Gute kommt. Die Flächen entwickeln sich kurzfristig zu wertvollen Lebensräu-
men für Flora und Fauna, vor allem für typische Offenlandarten. Als insekten- und kleinsäu-
gerreicher Standort übernimmt die Fläche wertvolle Funktionen als Jagdhabitat, etwa für Vö-
gel oder Fledermäuse. Durch die unterschiedlichen Standortverhältnisse kann sich die Fläche 
heterogen entwickeln. 

• Maßnahme A13 (alt) 
Ausweisung eines 10 m breiten Gewässerrandstreifens entlang des Quellbaches ‘Beim Brau-
nebruch’ (Gemarkung Morbach, Flur 18, im Bereich des Flurstücks 14/1). Die Fläche soll 
sich durch gelenkte Sukzessionsentwicklung zu einer feuchten Hochstaudenflur entwickeln. 
Vereinzelt sind Weidengebüsche oder Schwarzerlen zu pflanzen.48 
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  Hinweis: Die Maßnahme A13 (alt) wird im vorliegenden Bebauungsplanverfahren als verbindliche Kompensati-
onsmaßnahme festgesetzt. Sie steht somit nicht mehr als potenzielle Ökokontomaßnahme zur Verfügung.  
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Begründung: 
Durch die Maßnahme wird der an den Quellbereich angrenzende Quellbach naturnah ge-
staltet. Stoffeinträge durch die zum Teil bis fast ans Ufer heranreichende Ackernutzung wer-
den deutlich vermindert. Die Fläche dient auch als Rückzugsraum und Vernetzungskorridor 
für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Tierarten. 

5.3.2.3 Umsetzung der landespflegerischen Maßnahmen 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen für den Geltungsbereich des Bebauungsplans werden gemäß der 
planungsrechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten des Baugesetzbuches übernommen. 

Für die Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs wurde die Absicherung durch vertragliche 
Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und dem ansiedlungswilligen Betrieb, der Eigentümer 
mehrerer für Ausgleichsmaßnahmen überplanter Flächen nördlich des Geltungsbereichs ist, sowie 
zwischen dem Zweckverband und der Gemeinde Morbach erreicht. Die gemeindlichen Flächen hat-
te der Zweckverbandes in sein Eigentum übernommen. 

5.3.3 Einordnung der Maßnahmen – Immissionsschutz 

Umweltbezogenes Ziel der planerischen Auseinandersetzung mit der zu erwartenden Schallabstrah-
lung ist der angemessene Schutz immissionsempfindlicher Gebiete, d.h. der Ortslagen von Gutent-
hal und Morbach sowie von zu beachtenden Siedlungen im Außenbereich. Die Behandlung des Im-
missionsschutzes zu Geräuschen knüpft an die Analysen und Regelungen an, die zum Teilgebiet 1 
des Gewerbeparks HuMos erarbeitet wurden und über den dortigen Bebauungsplan geltendes Orts-
recht sind. 

Für den ursprünglich angestrebten Flächenzuschnitt, der auch die jetzigen Arrondierungsflächen der 
1. Änderung bis zur Entwurfsfassung des Teilgebiets 3 beinhaltete, wurde die bisherige Vorgehens-
weise bereits geeignet fortgeschrieben. Überrechnungen der schalltechnischen Situation haben statt-
gefunden.49 Für die 1. Änderung des Teilgebiets 3 kann die vorliegende Schalltechnische Untersu-
chung daher weiter Anwendung finden.  

Im Ergebnis zeigen die schalltechnischen Analysen, dass in dem neuen Teilgebiet 3 eine Nutzung im 
industriellen Maßstab unter Einhaltung der einschlägigen Regelwerke für den Schutz der Bevölkerung 
möglich ist. Allerdings mussten vorher bestehende, verhältnismäßig hohe ‚Emissionsrechte’ des Teil-
gebietes 1 reduziert werden und auf das Teilgebiet 3 übertragen werden. Eine solche Umverteilung 
ist grundsätzlich möglich, da im Teilgebiet 1 die vorhandenen Rechte bei weitem nicht ausgenutzt 
werden.  

5.3.4 Vorgesehene Maßnahmen – Immissionsschutz 

Auf der Grundlage von gutachterlichen Ausbreitungsrechnungen wurde eine sogenannte Lärmkon-
tingentierung erarbeitet. Dabei wird für jeden Gebietsteil eine zulässige Schallabstrahlung so ermit-
telt, dass die Summe aller Einzelgebiete an den maßgeblichen Immissionsorten die zulässigen 
Obergrenzen der Schalleinwirkung möglichst gut einhält.  

In der nachstehenden Grafik sind maßgebliche Immissionsorte gekennzeichnet. Dies sind reprä-
sentative Stellen am Rand der nächstgelegenen Wohn- und Mischgebiete sowie gleichgestellte Sied-
lungen. 

                                           
49  isu - Immissionsschutz, Schalltechnik und Umweltberatung: Zweckverband Gewerbepark HuMos, Schalltechnische 

Untersuchung zum Bebauungsplan für das Teilgebiet 3 und zur 2. Änderung des Bebauungsplans für das Teilge-
biet 1, Bitburg, im Oktober 2007 
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Übersicht über die vorrangig betrachteten Immissionsorte (*) 
(Auszug aus den schalltechnischen Untersuchungen) 

Die ermittelten Werte der zulässigen Schal-
lemission sind in den Bebauungsplan als 
verbindliche Festsetzung eingegangen. Sie 
haben die Wirkung einer Obergrenze, o-
der bildlich gesprochen, einer ‚Deckelung’ 
der Schallabstrahlung. Betriebe und Anla-
gen sind nur zulässig, wenn sie diese Wer-
te einhalten. Dies sichert in den maß-
geblichen schutzwürdigen Gebieten ange-
messene Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

Zur Umsetzung der schalltechnischen Vor-
gaben des Bebauungsplans müssen seitens 
der gewerblichen Ansiedler ggf. bereits bei 
der Objektplanung Maßnahmen zur Be-
grenzung der Schallabstrahlung in die be-
triebliche Konzeption einbezogen werden. 
Beispielsweise sind das 

• der Einsatz von spezifisch leisen Aggre-
gaten,  

• eine entsprechend schallgedämmte 
Ausführung der Außenbauteile,  

• die Anordnung der öffenbaren Fenster von stark verlärmten Räumen sowie von Lüftergruppen 
insbesondere zu den Gebäudeseiten, die von Gutenthal und Morbach abgewandt sind,  

• die bevorzugte Nutzung von Fahrtrouten, die durch Gebäude oder Lärmschutzwälle abge-
schirmt sind. 

Die Einhaltung der maximalen Schallabstrahlung ist in der Regel im Genehmigungsverfahren geeig-
net nachzuweisen. Sie unterliegt auch im späteren Betrieb der behördlichen Überwachung.  

In der Abwägung der Belange der gewerblichen Wirtschaft auf angemessene Nutzbarkeit zu denen 
der Bevölkerung auf Schutz vor Lärm hat der Zweckverband verhältnismäßig niedrige Werte der zu-
lässigen Schallabstrahlung für ein Industriegebiet festgelegt. Dabei hat der Zweckverband rechneri-
sche Überschreitungen der maßgeblichen Lärmwerte an einzelnen Immissionsorten als hinnehmbar 
eingestuft, da sie kleiner als 1 dB sind, also innerhalb der Toleranzgrenze liegen, die die TA Lärm als 
vertretbar nennt. Diese Bewertung wurde abwägend vorgenommen, da eine ansonsten erforderliche 
noch stärkere Reduzierung der zulässigen Schallabstrahlung die Funktionsfähigkeit des geplanten 
Industriegebietes grundsätzlich in Frage stellen würde. 

5.3.5 Anderweitig in Betracht kommende Planungsmöglichkeiten 

Es ist geplant, für den interkommunalen Gewerbestandort HuMos das dritte Teilgebiet zu ändern 
bzw. zu ergänzen.50 Durch das vorhandene Industriegebiet bestehen im unmittelbaren Nahbereich 
bereits sehr hohe Vorbelastungen vor allem für das Landschaftsbild. Da in dem geplanten Teilgebiet 

                                           
50

  Die Frage nach dem generellen Standort des interkommunalen Gewerbegebietes ‘HuMos’ wurde im Rahmen 
mehrerer Planungen geklärt (AG LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 1993; AG 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND PLANUNG 1995; GRUPPE HARDTBERG 2003) und spielt in der vorliegenden 
Planung keine Rolle mehr, wird hier folglich auch nicht weiter behandelt. Relevant ist lediglich die Frage nach 
dem exakten Standort und der möglichen Bebauung innerhalb des geplanten Teilgebietes. 
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ebenfalls große Bauwerke durch eine bereits ansässige Firma geplant sind, ist auch aus Gründen 
des Landschaftsschutzes die bereits vorbelastete Fläche einem aktuell nicht belasteten Raum vorzu-
ziehen. 

Zur geplanten Erweiterung des Gewerbeparks HuMos wird zudem aufgeführt, dass die geplante Er-
weiterungsfläche im Teilgebiet 3 vor allem der betriebsbedingt notwendigen Erweiterung der vor-
handenen Betriebe dient. Aus diesem Grunde sind hier für die Standortwahl auch die Notwendig-
keiten bestimmter Betriebsabläufe zu berücksichtigen. 

5.4 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.4.1 Verwendete technische Verfahren 

Alle durchgeführten Untersuchungen wurden nach den einschlägigen fachspezifischen Kriterien ab-
gewickelt. 

Die Ermittlung zu Natur und Landschaft beruht im Wesentlichen auf den Vorgaben der Landschafts-
planung für die Einheitsgemeinde Morbach, einer örtlichen Überprüfung der Gegebenheiten sowie 
einer aktualisierten und konkretisierten Biotoptypenkartierung. Auch die Flächennutzungsplanung 
sowie die ausführlichen Planunterlagen für das Teilgebiet HuMos 1 und 3 inklusive einer Sichtkon-
taktzonenanalyse, Lärmgutachten und ornithologischen Gutachten wurden ausgewertet. Diese und 
wieterhin zur Verwendung gekommene Daten, etwa zu FFH-Gebieten oder zu den ‘streng geschütz-
ten Arten’ sind den Fußnoten bzw. der Literaturliste zum Fachbeitrag Naturschutz zu entnehmen. 

Technische Verfahren im engeren Sinne kamen zur Beurteilung der Immissionen durch Geräusche 
und Gerüche sowie zum Wasserhaushalt zur Anwendung. 

Die Beurteilung von Geräuschen erfolgte u.a. auf der Grundlage von komplexen Ausbreitungsrech-
nungen. Für Gewerbelärm wurde u. a. die DIN ISO 9613-2 ‚Dämpfung des Schalls bei der Aus-
breitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren’ (Entwurf) vom September 1997 an-
gewandt.  

Zur Beurteilung von Gerüchen aus landwirtschaftlichen Betrieben im Norden der Ortslage von Gu-
tenthal wurden computergestützte Simulationen gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 
nach dem Modell ‘Odif’ durchgeführt. 

Das Entwässerungskonzept zum Umgang mit dem Niederschlagswasser verwendete Bemessungsbe-
rechnungen gemäß der Arbeitsblätter ATV A 117 und A 138.  

5.4.2 Eventuelle Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben 

Da das Plangebiet planungsrechtlich relativ unproblematisch ist, konnten alle erforderlichen Infor-
mationen ohne Schwierigkeiten zusammengestellt werden. Dies beruht darauf, dass neben dem Flä-
chennutzungsplan und dem Landschaftsplan für das bestehende Teilgebiet 1 und 3 des Gewerbe-
parks HuMos sehr ausführliche Planungen vorliegen (siehe Literaturliste zum Fachbeitrag Natur-
schutz).  

5.4.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der wesentlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt (Monitoring) 

Maßnahmen des Planungsträgers 

Gemäß Vorgabe des Baugesetzbuches § 4 c überwachen die Gemeinden „… die erheblichen Um-
weltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 
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unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeig-
nete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.“ 

Es ist bei derzeitigem Kenntnisstand nicht auszuschließen, dass der Quellbereich im „Braunebruch“ 
(Gemarkung Morbach, Flur 19, Flurstück 42/1) durch den Auflastdruck der geplanten Gebäude 
beeinträchtigt wird.  

Zu Beginn der Planung zum Teilgebiet 3 war eine Beeinträchtigung dieses § 28-Biotops51 trotz vor-
gesehener Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht mit Sicherheit auszuschließen. Des-
halb wurde für diesen nach § 28 LNatSchG pauschal geschützten Biotoptyp frühzeitig eine Befreiung 
von den Bestimmungen des Landesnaturschutzgesetzes beantragt. Die Obere Naturschutzbehörde 
hatte die Befreiung mit Datum vom 11. März 2008 erteilt, u.a. da eine Prüfung von Alter-
nativstandorten bereits erfolgt war und durch betriebliche Belange sowie durch die bestehende Vor-
belastung des Landschaftsbildes keine weiteren Alternativen sinnvoll erschienen.  

Zitat aus dem Umweltbericht ‘HuMos – Teilgebiet 3’: „Sollte sich erweisen, dass es durch das ge-
plante Baugebiet zu einer Beeinträchtigung des Quellbereiches kommt, wurden vorgreifend Maß-
nahmen im Umweltbericht ‘(zu Teilgebiet 3)’ formuliert, die dann durchgeführt würden. Alternativ 
wird die Maßnahme vorab durch die Gemeinde Morbach durchgeführt. Sollte sich durch das Mo-
nitoring erweisen, dass es durch die Planung zu keiner Beeinträchtigung des Quellbereiches kommt, 
wird die Maßnahmen dem Ökokonto der Gemeinde gutgeschrieben.“ 

Mit der Planung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes und der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes ergibt sich rechtlich keine geänderte Situation, da der Befreiungsantrag bereits eine bauliche 
Nutzung der jetzt überplanten Flächen vorsah. Die konkrete Überschüttung von Flächen im Einzugs-
bereich des Biotops wird aber erst in Realisierung der 1. Bebauungsplanänderung zum Teilgebiet 3 
erfolgen. Deshalb bleiben die vorsorglichen Ausgleichsmaßnahmen bestehen. 

Das Monitoringkonzept für das § 28 Biotop wird daher für weitere fünf Jahre ab dem Baubeginn 
fortgeführt und danach, wie oben dargelegt, entschieden. Im Zeitraum von 5 Jahren ab dem Bau-
beginn ist regelmäßig zweimal im Jahr eine Begehung mit pflanzensoziologischer Untersuchung und 
Bilddokumentation durchzuführen. Die Ergebnisse des Monitorings sind der oberen Naturschutzbe-
hörde jährlich mitzuteilen. 

Mit der vorliegenden Planung werden die Maßnahmen - unabhängig einer möglichen Beeinträchti-
gung des Quellbereiches - durchgeführt. 

Pflichten Dritter zum Monitoring gemäß Baugesetzbuch 

In der Konzeption des Baugesetzbuches sind zum Monitoring zwei Zuständigkeiten verankert: einer-
seits die Gemeinde mit den von ihr geplanten Überwachungsmaßnahmen, andererseits die Behör-
den, die der Gemeinde gemäß § 4 Abs.3 BauGB Informationen bereitstellen müssen. Die Unter-
richtungspflicht zu erheblichen, insbesondere unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt ist dabei als ‚Bringschuld’52 zu sehen.  

Danach kann die Gemeinde erwarten, dass ihr die Fachbehörden die in deren Zuständigkeit anfal-
lenden Erkenntnisse zu unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen mitteilen. Nach der 

                                           
51

  damals § 28 nach Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz, jetzt Bundesnaturschutzgesetz § 30 
52

  Ernst, Zinkahn, Bielenberg: Baugesetzbuch Kommentar, München, dort § 4c Rdnr. 23 
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gesetzlichen Gewichtung haben zusätzliche, eigens aus Anlass des Bebauungsplans von der Ge-
meinde durchzuführende Überwachungsmaßnahmen nur ergänzende Funktion.53 

• An dieser Stelle ist auf die teilweise umfangreich bestehenden behördlichen Überwachungs-
instrumentarien zu verweisen. Zu nennen sind in Hinblick auf die vorliegende Planung bei-
spielsweise:  

• Informationen zu anlagenbezogenen Überwachungsmaßnahmen/Messungen bei Immissions-
schutzbehörden,  

• Überwachung von wassergefährdenden Anlagen, Gewässernutzungen, Einleitungen im Rah-
men der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie durch die zuständigen Wasserbehörden, 

• Überwachungen im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung, Überwachungsauflagen 
bei Baumaßnahmen im Grundwasserbereich, Grundwasserabsenkungen etc. durch die zu-
ständigen Wasserbehörden, 

• Überwachung von Wasserschutzgebieten durch Messungen, spezielle Überwachungsanforde-
rungen an Eigentümer und Nutzer durch die Wasserbehörden, 

• Überwachung zur Identifikation von Abweichungen von fachbehördlichen Auflagen bzgl. des 
Umgangs mit Abfällen durch die zuständige Behörde bei Vorhaben mit speziellen abfallrecht-
lichen Erfordernissen.  

5.5 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweckverband ‘Gewerbepark Hunsrück-Mosel HuMos’ beabsichtigt in Anlehnung an den Flä-
chennutzungsplan der verbandsfreien Gemeinde Morbach die Ausweisung und rechtliche Absiche-
rung der 1. Änderung des 3. Teilgebietes für den interkommunalen Gewerbepark HuMos.  

Durch das vorhandene Gewerbegebiet bestehen im unmittelbaren Nahbereich bereits sehr hohe 
Vorbelastungen vor allem für das Landschaftsbild. 

In der Entwicklungskonzeption des Landschaftsplanes ist das Plangebiet als ‘Flächen für die Land-
wirtschaft mit besonderen Anforderungen an die Entwicklung vernetzender und landschaftsstruktu-
rierender Elemente’ dargestellt. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Morbach ist der größte Teil 
des Plangebietes als landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt. 

Die Böden des Untersuchungsgebietes sind Tonschiefer - Sandstein - Verwitterungsböden mit relativ 
geringem Filtervermögen und mittlerer Empfindlichkeit gegenüber Versauerung. Die Böden sind in 
ebenen Lagen staunässeempfindlich. Vor allem aufgrund der Vorbelastung durch die landwirtschaft-
liche Intensivnutzung weisen die Böden des Untersuchungsgebietes eine geringe bis mittlere Schutz-
würdigkeit auf.  

Die Bedeutung der Flächen des Plangebietes für den Grundwasserhaushalt und die Grundwasser-
neubildung ist gering bis mittel. Die im Bebauungsplangebiet vorhandene Ackernutzung ist für die 
Abflussrückhaltung ungünstig. Östlich des Plangebietes ist ein Quellbereich vorhanden. Dieser wird 
als naturferner Graben gefasst. Der Quellbereich und die umgebende Feuchtwiese sind nach der 
vorliegenden Planung nicht direkt betroffen und bleiben in ihrem Bestand erhalten.  

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage auf einer Hochfläche vor allem von überregionalen Luft-
austauschprozessen beeinflusst. Die offenen, als Acker und Grünland genutzten Flächen des Plan-

                                           
53

  vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: BBR-Online-Publikation Nr.5/2006, dort S.18 
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gebietes sind Kaltluftentstehungsgebiete. Frischluftbedarfsgebiete werden durch das Plangebiet nicht 
beeinflusst.  

Der Bereich des geplanten Baugebietes ist als relativ ausgeräumte Landschaft aktuell geprägt durch 
das Gewerbegebiet (Teilgebiet 1 und 3) sowie intensive landwirtschaftliche Nutzung. Lediglich öst-
lich des Plangebietes sind naturnahe Strukturen vorhanden. Neben einigen Laubgehölzen ist hier vor 
allem eine gut ausgeprägte Feuchtwiese mit Quellstandort zu nennen. Dieses Biotop ist nach § 30 
Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützt und wurde in die Biotopkartierung des Landes aufge-
nommen. 

Bei Verwirklichung des geplanten gewerblichen Baugebietes bleiben die o.g. geschützten Biotopty-
pen erhalten.  

Aufgrund der Vorbelastung des Gewerbegebietes und der vorhandenen Nutzungs- und Biotoptypen 
sind im Bereich des Bebauungsplangebietes kaum schutzwürdige oder empfindliche Tierarten zu 
nennen. Als Jagdhabitat wird die Fläche u.a. durch die streng geschützten Arten Mäusebussard oder 
Graues Langohr genutzt. Aufgrund der hohen Nutzugsintensität auf der Fläche sind die betroffenen 
Räume aber leicht ersetzbar. 

Das Landschaftsbild im Bereich des Bebauungsplangebietes ist geprägt durch das großflächige Ge-
werbegebiet mit hohen Bauwerken und die intensiv genutzten, strukturarmen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Das geplante Neubaugebiet ist weithin einsehbar, allerdings besteht eine sehr hohe Vorbelastung 
durch das bestehende Gewerbegebiet. Im weiten Umkreis sind für das bestehende Gewerbegebiet 
sowie im Rahmen von Bodenordnungsverfahren Sichtschutzpflanzungen durchgeführt worden, die 
auch für den vorliegenden Abschnitt ihre Wirksamkeit haben. Das Landschaftsbild weist insgesamt 
eine geringe Schutzwürdigkeit auf.  

Aufgrund der Strukturarmut des Raumes durch die landwirtschaftliche Intensivnutzung, der Nähe des 
Gewerbegebietes sowie der B 327 mit hoher Verkehrsbelastung ist das Planungsgebiet für die Er-
holungsnutzung wenig geeignet.  

Innerhalb des Plangebietes kommen Geruchsemissionen potenziell allein die überbaubare Fläche in 
Frage. In analoger Übertragung auf das Plangebiet ist die Betroffenheit von Gutenthal durch maß-
gebliche Geruchsbelastungen aufgrund der gegebenen Windverhältnisse in Kombination mit der 
Position der überbaubaren Flächen zur Ortslage nicht zu erwarten. Ergänzend kann angemerkt wer-
den, dass durch die Neuplanung nach heutigem Kenntnisstand keine beachtliche Geruchsemission 
zu erwarten ist.  

Erwähnenswerte Sachgüter sind, neben den Ackerflächen, im Bereich des Planungsgebietes nicht 
vorhanden. Naturdenkmäler, Bodendenkmäler oder archäologische Fundstellen, Kulturdenkmäler 
oder kulturhistorisch bedeutsame Nutzungsformen sind im Planungsgebiet nicht bekannt. 

Aufgrund der für die FFH-relevanten Arten geringen Lebensraumeignung der vorhandenen Biotopty-
pen im Planungsgebiet und den relativ hohen Abständen zu EU-Vogelschutzgebieten ist festzustellen, 
dass durch die geplante Baumaßnahme keine relevanten Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder EU-
Vogelschutzgebiete zu erwarten sind. 

Die mittelfristige Entwicklungsprognose für das Untersuchungsgebiet ohne das geplante Vorhaben 
entspricht der derzeitigen landwirtschaftlichen Intensivnutzung.  

Die bei der Realisierung der Baumaßnahme entstehenden Eingriffe und Abweichungen von grund-
sätzlichen Zielvorstellungen betreffen vor allem die Schutzgüter ‘Boden’ und ‘Wasser’. 

Durch die aufgezeigten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wie  
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• Erhalt schutzwürdiger Biotopflächen östlich des Plangebietes 
• Optimierung der Regenwasserversickerung 
• schonender Umgang mit dem Boden während der Bautätigkeit 

können einzelne Auswirkungen auf Natur und Landschaft in ihrer Intensität und Reichweite vermin-
dert werden.  

Verbleibende Beeinträchtigungen, die durch weitere landespflegerische Maßnahmen zu kompensie-
ren sind, sind vor allem 

• der Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung auf ca. 2,53 ha,  
• auf dieser Fläche ein Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere sowie  

• eine Verringerung der Grundwasserneubildungseignung. 

• die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Auftrag von Boden, Verdichtung (1,66 ha) 

• Beeinträchtigung des Mikroklimas 

• die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Weiterhin zu erwähnen ist die Überplanung einer Gewerbefläche mit Pflanzverpflichtung (0,92 ha). 

Kompensationsschwerpunkte für die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Bereich des Plange-
bietes vor allem die landschaftsgerechte Eingrünung durch großflächige Gehölzpflanzungen, die 
Entsiegelung eines asphaltierten Wirtschaftswegeabschnitts sowie die Extensivierung angrenzender 
Ackerflächen zur Aufwertung der Bodenfunktionen und Optimierung als Lebensraum und Jagdhabi-
tat für Offen- und Halboffenlandarten. 

Negative Auswirkungen durch Lärm auf umliegende Siedlungsgebiete werden durch Vorschriften des 
Bebauungsplans zu Obergrenzen der Schallabstrahlung vermieden. 

6 VERFAHREN NACH BAUGESETZBUCH 

6.1 VERHÄLTNIS ZU WEITEREN BAULEITPLÄNEN, RECHTSFOLGEN 

Der hier vorliegende Bebauungsplan überplant einen kleinen Teil des Bebauungsplans ‚Gewerbe-
park Hunsrück-Mosel  -HuMos-, Teilgebiet 3’. Damit wird eine gebietsübergreifende durchgängige 
Nutzbarkeit als industrielle Baufläche hergestellt. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans zum Teilge-
biet 3 – 1. Änderung treten für den überplanten Bereich alle anderen Bestimmungen außer Kraft.  

Durch die Trägerin der Flächennutzungsplanung, die Gemeinde Morbach, wird im Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplans zum Teilgebiet 3 – 1. Änderung die Änderung des Flächennut-
zungsplans durchgeführt.  

6.2 VERFAHREN UND ABWÄGUNG 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden die Schritte der frühzeitigen und der förm-
lichen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit durchgeführt. 

Die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren wurden planungsbegleitend verschiedentlich gewür-
digt. Die Mehrzahl der vorgetragenen Anregungen waren in der Planung bereits umfänglich oder im 
Wesentlichen berücksichtigt worden bzw. konnten durch kleinere Änderungen und Ergänzungen so-
wie redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen in der Begründung integriert werden. Die vorlau-
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fend oder während des Verfahrens erstellten Fachuntersuchungen und Fachbeiträge lieferten dabei 
wichtige Erkenntnisse.  

Nicht Rechnung getragen wurde der Anregung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz auf die 
Kompensationsmaßnahme A 4 (Umwandlung von Ackerland in Extensivgrünland) zu verzichten. 
Dem war u.a. entgegenzuhalten, dass sich unterhalb der Ausgleichsfläche A 4 ein Bachlauf befindet, 
der innerhalb einer biotopkartierten Feuchtwiese entspringt. Daher ist der untere Bereich der Acker-
fläche ohnehin relativ feucht, was die Bewirtschaftung als Ackerland erschwert. Zudem ist davon 
auszugehen, dass der Bachlauf unmittelbar unterhalb des Quellbereichs durch die intensive 
Ackernutzung, sowie dem Einsatz von Düngung und/oder Pflanzenschutzmittel stark eutrophiert bzw. 
belastet ist. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist es daher zielführender diese Fläche einer extensiven 
Grünlandnutzung zuzuführen.    

Generell wird zu den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren auf die umfangreichen textlichen Ausar-
beitungen verwiesen, die der Verbandsgemeindeversammlung des Zweckverbands Gewerbepark 
Hunsrück-Mosel zur Durchführung der Abwägung zu den Anregungen vorlag. 

7 MASSNAHMEN IM ZUGE DER REALISIERUNG 

7.1 TECHNISCHE ERSCHLIESSUNG 

Anbindung an Infrastruktursysteme 

Grundsätzlich kann für die Medien der technischen Infrastruktur eine Anknüpfung an die für die 
Teilgebiete 1 und 3 bestehenden Stränge erfolgen. Dafür bietet sich der firmeninterne Anschluss an 
bestehende private Strukturen in der Nachbarschaft an.  

Klärungen im Detail können im Zuge der Ausführungsplanung vorgenommen werden. 

Bestehender Kanal im Heiligenweg 

Die Gemeindewerke Morbach weisen darauf hin, dass entlang des ‚Heiligenweges‘ eine Kanallei-
tung (teilweise als Druckleitung und teilweise als Freispiegelleitung) verläuft. Die Flächen, in denen 
der genannte Kanal verläuft, müssen zur Realisierung des Teilgebietes 3 in private Hände überge-
hen. In den bereits laufenden Planungsüberlegungen des künftigen Investors ist eine geeignete Lö-
sung vorgesehen: Die Leitung wird in ihrer Funktion erhalten, kann jedoch in Anpassung an die 
Bauvorhaben kleinräumig umverlegt werden. Dies wird durch geeignete Rechtsinstrumente außer-
halb des Bebauungsplans gesichert. 

Telekommunikationsleitlinien  

Die deutsche Telekom Technik GmbH verweist darauf, dass in allen Straßen bzw. Gehwegen geeig-
nete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unter-
bringung der Telekommunikationslinien vorzusehen sind. Es ist sicherzustellen, dass für die Arbeiten 
der Telekom Deutschland GmbH ein abgestimmtes eigenes Zeitfenster eingeplant wird. Das mit der 
Erschließung beauftragte Ingenieurbüro sollte sich frühzeitig vor Baubeginn mit dem Versorgungs-
träger in Verbindung setzen. 
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7.2 BODEN UND BAUGRUND 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz empfiehlt bei Neubauvorhaben oder 
größeren An- und Umbauten (insbesondere Laständerungen) objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen durchzuführen. 

7.3 FLÄCHENBEREITSTELLUNG UND BODENORDNUNG 

Die Fläche des Teilgebietes 3 – 1. Änderung ist im Eigentum des ansiedlungswilligen Unternehmens. 
Eine förmliche Bodenordnung wird daher nicht erforderlich sein. 

7.4 SONSTIGES 

Radonpotenzial 

Nach Aussage des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt das Plangebiet innerhalb eines Be-
reiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteinshorizonten hohes Radonpotential er-
mittelt wurde. 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) weist bereits darauf hin, dass das geogene Radonpoten-
zial in seiner Auswirkung bei bestehenden und geplanten Siedlungen berücksichtigt werden soll. An-
dererseits existieren in Deutschland bislang keine verbindlichen Grenzwerte für die Radonkonzentra-
tion in der Raumluft. Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden lediglich unverbindliche Empfeh-
lungswerte formuliert. Gemäß Aussage des Landesamtes für Geologie und Bergbau ist nach dem 
Stand der bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft bei geeigneter Bauweise prak-
tisch überall in Rheinland-Pfalz die Errichtung von Gebäuden, die einen ausreichenden Schutz vor 
Radon bieten, möglich.  

Bei erhöhten Radonwerten, wie sie das Landesamt für den Bereich, in dem das Bebauungsplange-
biet liegt, lokal über einzelnen Gesteinshorizonten festgestellt hat, werden bauliche und sonstige 
Vorsorgemaßnahmen empfohlen, um den Eintritt des Radon in Gebäude weitgehend zu verhindern. 
Dazu zählen: 

- konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten 

- Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 
Bodenfeuchte mit radondichten Materialien 

- Abdichten von Kellertüren, Verzicht auf Aufenthaltsräume im Keller 

In Industrie- und Gewerbegebieten kann überwiegend von einer Bauweise mit durchgehenden Bo-
denplatten und dem weitgehenden Verzicht auf Keller ausgegangen werden. Hinzu kommt, dass ein 
dauerhafter Aufenthalt von Menschen im Regelfall nicht vorgesehen ist. Insofern ist bauart- und nut-
zungsbedingt eine verminderte Exposition gegenüber eventuellen Radonvorkommen anzunehmen. 
Für potenziell sensible Nutzungen und insbesondere für die - nur ausnahmsweise - zulässigen Be-
triebswohnungen wird empfohlen, Radonuntersuchungen im Rahmen der einzelnen Bauvorhaben 
durchführen zu lassen. 

Die erzielten Messergebnisse sollten an das Landesamt für Geologie und Bergbau übermittelt wer-
den, damit diese in die Weiterentwicklung der Radonprognosekarte des Landes einfließen können. 
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Fassadenbegrünung 

Die Begrünung von Fassaden wird empfohlen. In den Pflanzlisten, die in den textlichen Festsetzun-
gen als Anhang enthalten sind, werden geeignete Arten genannt. 
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